2. Hypothetische Kausalitat im deutschen Zivilrecht

Das Thema ,Hypothetische Kausalitdt* beschaftigt sich mit der Frage, ob
zu Gunsten des Schadigers in einem Schadensfall argumentiert werden
kann, dass ein bereits eingetretener Schaden auf andere, hypothetische
Weise ebenso eingetreten wire, wenn sich die tatsichliche Ursache nicht
ereignet hatte. Diese zweite Ursache, die sich in der Realitdt nicht mehr
verwirklichen konnte, die aber den Schaden ebenfalls hatte verursachen
konnen, wenn dieser nicht schon vorher eingetreten wire, wird Reserveur-
sache genannt.3*

Die Diskussion tber die Beachtlichkeit von Reserveursachen bei der
Bestimmung des Schadensersatzes kam insbesondere in der Nachkriegszeit
auf. Denn bei Schiden, die zeitlich vor oder im Krieg auftraten, und
die wegen des Krieges erst deutlich spater vor Gericht gebracht werden
konnten, wurde vielfach argumentiert, sie waren aufgrund des Krieges
zu einem spateren Zeitpunkt sowieso entstanden.’s So beschiftigten sich
die Gerichte und die Literatur beispielsweise mit der Frage, ob bereits
zerstorte Hauser, Fahrzeuge oder Stralen wihrend des Krieges ebenfalls
zerstort worden waren.3¢

Die Uberlegung, dass ein bereits verwirklichter Schaden moglicherweise
auch auf andere Weise verursacht worden wire, ist das, was allen Fillen,
in denen mit Reserveursachen argumentiert wird, gemein ist. Innerhalb
dieses Themas konnen jedoch anhand von verschiedenen Kriterien ver-
schiedene Konstellationen unterschieden werden. Eine Moglichkeit, Fall-
gruppen zu bilden, ist anhand der Frage, ob die Reserveursache tatsichlich
vollkommen hypothetisch geblieben ist, oder ob sie zwar stattgefunden
hat, aber keinen Schaden mehr anrichten konnte, da dieser schon eingetre-
ten war.’” Letzteres ware beispielsweise der Fall, wenn die Scheibe eines

34 Brox/Walker, Allgemeines Schuldrecht, 2022, § 30 Rn. 17; Medicus/Lorenz, Schuld-
recht I, 2021, § 52 Rn. 16; Staudinger/Schiemann, BGB, 2017, § 249 Rn. 92f.

35 Z. B. von Wilhelm Weber, Der Betrieb 1950, 496 (496); zu dieser historischen
Einschitzung kommt z. B. auch Bechthold, Die Behandlung der sogenannten
tiberholenden Kausalitit, S. 38f.

36 Z.B.in BGH, Urteil vom 22.01.1959-111 ZR 148/57 (NJW 1959, 1131, Prachtstra-
Be); in diese Kategorie gehort wohl auch OLG Stuttgart, Nebensitz Karlsruhe,
Urteil vom 20.04.1949-1 ZS 350/48 (NJW 1949, 585, Zugmaschine).

37 Knappe, Das Problem der iberholenden Kausalitit, 1954, S. 17.
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Hauses eingeschlagen wird und das Haus am nichsten Tag vollstindig
abbrennt’® oder wenn eine Ernte, die durch Wild beschidigt wurde, am
nachsten Tag von einem tatsachlich eintretenden Hagelschauer ebenso ver-
nichtet worden ware.? Dartiber hinaus kann man die Sachverhalte auch
anhand der Frage gliedern, zu welchem Zeitpunkt sich die hypothetische
Reserveursache verwirklicht hat, bzw. hitte. So gibt es Konstellationen,
in denen die erste Ursache vollkommen abgeschlossen ist, bevor der Ver-
lauf des zweiten Schadensereignisses tberhaupt beginnt, beispielsweise,
wenn sich ein zerstorerisches Gewitter erst nach der anderweitigen Zer-
storung eines Boots entwickelt. In weiteren Fillen stellt man fest, dass
der Ursachenverlauf der Reserveursache eigentlich schon zeitlich vor der
verwirklichten Ursache begonnen hat. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn
das Gewitter-Beispiel so abgeiandert wird, dass das Gewitter, das das Boot
zerstort hatte, schon begonnen hat, bevor das Boot durch eine andere
Ursache tatsachlich zerstort wird.4? Schlieflich kann man auch, wie es
heute tblich ist, nach der Art der tatsichlichen und der hypothetischen
Schadensursache unterscheiden. Dabei werden als eigene Fallgruppen ins-
besondere die Konstellationen von den ,normalen Fillen getrennt be-
trachtet, in denen ein Dritter fir die Reserveursache verantwortlich ist
oder in denen der hypothetische Kausalverlauf als ,,Anlageschaden® bereits
im Zeitpunkt der tatsichlichen Schidigung angelegt war.*! Da diese letzte
Art der Einteilung von Fallgruppen am besten dazu geeignet ist, die ver-
schiedenen Probleme und Wertungsfragen, die sich im Zusammenhang
mit hypothetischen Kausalverlaufen aus Sicht des zivilen Schadensrechts
ergeben, zu kanalisieren, wird im Verlauf der Arbeit auf diese Einteilung
zuriickgegriffen.

Neben der Frage, welche verschiedenen Fallgruppen vom Thema der hy-
pothetischen Kausalitit erfasst werden, ist es auch wichtig, verwandte Kon-
stellationen, die nicht in diesem Themenkreis diskutiert werden, explizit
abzugrenzen. Denn sie werden im Rahmen dieser Arbeit nicht betrachtet.

Zu unterscheiden sind zum einen die Fille der kumulativen Kausalitit,
in denen mehrere Ursachen zusammen ein Ereignis verursachen. Im Ge-
gensatz zu den Fillen mit hypothetischen Ursachenverliaufen handelt es

38 Knappe, Das Problem der tiberholenden Kausalitit, 1954, S. 17.

39 Hofmann, VersR 1960, 1063 (1063).

40 Fallbeispiel aus Knappe, Das Problem der iberholenden Kausalitit, 1954, S. 17;
die Fallgruppeneinteilung so bei Hofmann, VersR 1960, 1063 (1063).

41 Beispielhaft sieche Griineberg/Griineberg; Burgerliches Gesetzbuch, 2022, Vorb. vor
§249 Rn. 55 fF.
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sich hier um Konstellationen, in denen beide Ereignisse real sind, sich
also tatsichlich auch ereignet haben.*? Daher fallen sie nicht in die Fall-
gruppe der Reserveursachen. Verwandt mit den Konstellationen der hypo-
thetischen Kausalverldufe sind auch die Falle des rechtméfigen Alternativ-
verhaltens. Das sind solche Situationen, in denen der Schadiger sich darauf
beruft, dass er den gleichen Schaden auch verursacht hatte, wenn er sich
rechtmifig verhalten hatte, dass also die Rechtswidrigkeit seines Handelns
nicht schadensursichlich geworden ist.*> Hier ist es tatsichlich umstritten,
ob es sich um einen Unterfall der hypothetischen Kausalitit oder um eine
eigene Fallgruppe handelt.# Uberzeugender ist es, die Falle als eigene
Gruppe zu qualifizieren. Denn beim rechtmifigen Alternativverhalten
geht es darum, dass der Schaden auch bei rechtmdfSigem Verhalten des
Schidigers eingetreten wire; die hypothetische Kausalitit beschaftigt sich
hingegen mit der Frage, ob der Schaden auch ohne die Handlung des
Schadigers eingetreten wire.*® Die Frage nach dem rechtmifigen Alterna-
tivverhalten wird daher in dieser Arbeit nicht behandelt. Thematisiert
wird also ob, bzw. in welchen Konstellationen, Reserveursachen bei der
Bestimmung des Schadensersatzes berticksichtigt werden sollten.
Ausgangspunkt des Problems der Reserveursachen ist, wie noch genauer
auszufiihren sein wird, dass sich das Gesetz nicht eindeutig zu der Frage
auflert, ob hypothetische Kausalverlaufe im Schadensrecht eine Rolle spie-
len.*¢ Regelungen zur Beachtlichkeit von hypothetischen Kausalverlaufen
gibt es nur punktuell zu einzelnen, speziellen Konstellationen. Gleichzei-
tig spielen verschiedene Wertungen ineinander, die abgewogen und in
Einklang gebracht werden miissen. Das sind insbesondere die widerstrei-
tenden Interessen von Schidiger und Geschidigtem, aber auch allgemei-
ne zivilrechtliche Grundsitze. So soll zum einen gemifl dem Prinzip
der Totalreparation der Schaden des Geschidigten kompensiert werden.
Gleichzeitig soll es nicht dazu kommen, dass es bei diesem durch einen
(un)gliicklichen Zufall zu einem Vermdgenszuwachs kommt, der ihm von

42 MiiKo/Oetker, Miinchener Kommentar zum Biurgerlichen Gesetzbuch, 2022,
§249 Rn. 135.

43 Medicus/Lorenz, Schuldrecht I, 2021, § 52 Rn. 19 ff.

44 Fir eine Gleichbehandlung noch Niederlinder, AcP 1954, 41 (68 ff); als Unterfall
der hypothetischen Kausalitidt wird das rechtmifige Alternativverhalten angese-
hen von John, Rechtswidrigkeitszusammenhang und Schutzzweck der Norm,
2020, S. 253, der beide aber dennoch getrennt betrachtet.

45 Brox/Walker, Allgemeines Schuldrecht, 2022, §30 Rn. 17; Staudinger/Schiemann,
BGB, 2017, § 249 Rn. 102.

46 Vgl. Heinemann, Uberholende Kausalitit und Schadensbegriff, 1961, S. 70 ff.
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der Rechtsordnung nicht zugewiesen wird. Auf der anderen Seite steht der
Schidiger, der tatsichlich auf eine rechtlich missbilligte Art einen Schaden
verursacht hat, und der durch rein duflere Umstinde moglicherweise von
einer Haftung befreit werden kénnte. Die Interessen von beiden Seiten
missen also auf befriedigende Weise miteinander in Einklang gebracht
werden.*

Aufgrund dieser zahlreichen komplizierten Wertungsfragen ist es nicht
tiberraschend, dass sich eine Vielzahl unterschiedlichster Meinungen zu
der Frage gebildet hat, ob und wann hypothetische Kausalverliufe im
Rahmen der Schadensbestimmung zu beriicksichtigen sind. Ziel dieses
Kapitels ist es, diese unterschiedlichen Meinungen darzustellen.

2.1. Die Rechtsprechung

Die Rechtsprechung zum Thema der hypothetischen Kausalitat lasst sich
bis zum Reichsgericht zurtckverfolgen. Von diesem wurde der Einwand
der Reserveursache als Schadensminderungsgrund grundsatzlich nicht zu-
gelassen. Im Urteil vom 13.07.1933 (VIIL. Zivilsenat 106/33)* setzte sich
das Gericht ausfiihrlich mit den Problemen hypothetischer Kausalverlaufe
auseinander. Es musste die Frage beantworten, ob ein veruntreuender
Mietshaus-Miteigentimer und Hausverwalter sich gegentber den klagen-
den ibrigen Miteigentiimern darauf berufen konnte, dass, hitte er die ver-
untreuten Mieteinnahmen verabredungsgemafd angelegt, diese zu einem
groflen Teil dennoch verloren gegangen wiren. Denn die fir die Geldan-
lage eigentlich vereinbarte Bank war zusammengebrochen und hitte das
Geld ebenfalls verloren.® In einem ersten Schritt ordnete das Gericht
die Thematik der Reserveursachen im Urteil grundsitzlich dem Themen-
kreis der Kausalitit zu.’® Es sprach sich dann in der weiteren Argumen-
tation dagegen aus, hypothetische Kausalverldufe bei der Urteilsfindung

47 Vgl. Knappe, Das Problem der tiberholenden Kausalitat, 1954, S. 111 ff.

48 RGZ 141, 365 (367).

49 An diesem Beispiel wird deutlich, wie schwierig manchmal die Abgrenzung der
Fallgruppen ,hypothetische Kausalitit“ und ,rechtmafiges Alternativverhalten®
ist. Auch die Rechtsprechung ist dabei nicht immer ganz eindeutig.

50 Ebenso RG, Urteil vom 23.05.1881-II. Hilfssenat 826/80 (RGZ 5, 248 (251)); RG,
Urteil vom 06.10.1899-VIIL. Zivilsenat 149/99 (RGZ 44, 331 (334) zum Enteig-
nungsgesetz); RG, Urteil vom 03.03.1934-V. Zivilsenat 300/33 (RGZ 144, 80 (84f)
sieht auch die Relevanz der Reserveursache fiir den Schaden); RG, Urteil vom
29.05.1934-11. Zivilsenat 9/34 (RGZ 144, 348 (358)); RG, Urteil vom 27.11.1937-
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zu berticksichtigen. Denn der Ursachenzusammenhang zwischen einem
eingetretenen Ereignis und dem tatsichlich entstandenen Schaden werde
nicht dadurch unterbrochen, dass ein hypothetisches Zweitereignis densel-
ben Schaden ebenfalls herbeigefiihrt hatte. Das Erstereignis sei also allein
fur die Schadigung ursichlich geworden. Der hypothetische Kausalverlauf
wurde nicht zugunsten des Mietshaus-Miteigentiimers berticksichtigt.’!
Eine Ausnahme von dieser Regel wurde fir die sogenannten Rentenfille
zugelassen. Bei einem Geschadigten, der durch eine Verletzung erwerbs-
unfihig geworden war, sollte bei der Bestimmung des Schadens- und Ren-
tenersatzes beriicksichtigt werden, dass der Geschidigte aufgrund einer
Krankheit sowieso in absehbarer Zeit keiner Arbeit mehr hitte nachgehen
konnen. Denn die Kausalitit des Erstereignisses wirke nur bis zu dem Zeit-
punkt, in dem die krankheitsbedingte Erwerbsunfahigkeit eingesetzt hitte.
Ab diesem Zeitpunkt sei dann die Krankheit die alleinige Ursache fiir den
Verdienstausfall, und nicht mehr die Schidigung. Einem Geschadigten
wurde in diesen Fillen daher regelmafig nur ein gekirzter Ersatzanspruch
zugesprochen.’?

Das entscheidende Urteil, das die Abkehr von dieser restriktiven Recht-
sprechung einldutete und gleichzeitig eine sehr lebhafte Diskussion in
Literaturkreisen ausloste, ist ein Urteil des Obersten Gerichtshofs der
Britischen Zone (OGHBrZ) vom 20.01.1949.53 In diesem Fall hatte die
Beklagte in Zusammenarbeit mit der Werkluftschutzbezirksstelle auf dem
Grundstiick des Klagers Anfang 1944 Reste eines diesem gehorenden, teil-
weise zerstorten Gebaudes abgebrochen. Ziel dieses Abbruchs war es, auf
dem Grundstick einen Teich anzulegen. Ende desselben Jahres wurden
die Arbeiten eingestellt und das Grundstiick gegen unbefugtes Betreten
eingezaunt. Dennoch wurde das Grundstiick von Dritten unberechtigter-
weise als Sandentnahmestelle und als Miilldeponie verwendet. Der Klager
war Uber die Arbeiten erst im Nachhinein informiert worden. Daher ver-

V. Zivilsenat 138/37 (RGZ 156, 187 (91)); RG, Urteil vom 29.04.1942-VIII. Zivil-
senat 12/42 (RGZ 169, 117 (120)).

51 RG, Urteil vom 13.07.1933- VIII. Zivilsenat 106/33 (RGZ 141, 365 (367)).

52 RGZ 141, 365 (369), ebenso RG, Urteil vom 29.04.1942-VIII ZS 12/42 (RGZ 169,
117 (121)).

53 NJW 1949, 302 ff. Hierbei handelt es sich eigentlich um einen Fall des rechtmafi-
gen Alternativverhaltens. Diese Fallgruppe und die der Reserveursachen wurden
und werden jedoch nicht immer streng voneinander getrennt. Daher beziehen
sich auch zahlreiche Autoren, die sich nur mit dem Thema der hypothetischen
Kausalitit beschaftigen, immer wieder auf dieses Urteil; so z. B. Knappe, Das
Problem der tiberholenden Kausalitit, 1954, 45 ff; Moors, NJW 1954, 332 (332).
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langte er von der Beklagten Ersatz fir die Schiden, die durch die Arbei-
ten auf dem Grundstiick entstanden waren. In seinem Urteil betonte der
OGHBrZ, dass das entscheidende Problem des Falls nicht die Frage sei,
ob das Handeln der Beklagten fir den Schaden kausal gewesen wire; das
stinde aufer Frage.>* Es sei vielmehr zu fragen, ob dem Klager durch die
Beklagte iberhaupt ein Schaden entstanden sei. Denn selbst, wenn der
Beklagte sich vor der Vornahme der Arbeiten auf dem Grundstiick des Kla-
gers die erforderliche behordliche Genehmigung eingeholt hatte, wiren
die Arbeiten dennoch auf die gleiche Weise durchgefiihrt worden. Darauf-
hin ware das Grundstiick ebenso zur Entnahme von Sand und als Miillde-
ponie verwendet worden, wie es im tatsachlichen Fall geschehen sei. Der
Zustand des Grundstiicks nach hypothetischer Einholung einer Genehmi-
gung wiirde also dem tatsichlichen Zustand entsprechen. Das Gericht
fihrte weiter aus, dass die aufgeworfene Frage nach der Beachtlichkeit
des hypothetischen Ursachenverlaufs an §249 BGB zu messen sei. Denn
dabei handle es sich um die entscheidende Schadensnorm des BGB. Die
Wortlautauslegung des § 249 BGB ergebe, dass der hypothetische Zustand
nach einer rechtmifigen Besitzentzichung des Grundstiicks bei der Be-
stimmung des Schadens und des entsprechenden Ersatzanspruchs bertick-
sichtigt werden mdusse. Dafiir spreche auch die Vorschrift des § 252 BGB.
Auferdem wire es schwer erklirbar, dass Ereignisse, die den Schaden im
Nachhinein erhéhten, nach gingiger Rechtsprechung bei der Schadenser-
mittlung bericksichtigt wirden, wihrend schadensverringernde hypothe-
tische Umstinde ohne Auswirkungen bleiben sollten. Das Berufungsge-
richt wurde daher verpflichtet, zu priifen, ob der Schadigungserfolg auch
ohne das schuldhafte Verhalten der Beklagten zustande gekommen wire.
Eine grundsatzliche Entscheidung beziglich der Frage, ob hypothetische
Kausalverlaufe bei der Schadensermittlung zu berticksichtigen seien, stellte
das Urteil jedoch ausdricklich nicht dar.

In den folgenden Jahren schloss sich der BGH dem OGHBrZ insoweit
an, als er die Problematik der Reserveursachen ebenfalls nicht unter dem
Stichwort ,Kausalitat® diskutierte, da die Kausalitit des Erstereignisses fir

54 Der OGHBrZ setzte sich damit in Widerspruch zur alten Rechtsprechung des
RG, das die Beriicksichtigung von hypothetischen Kausalverlaufen noch dem
Themengebiet ,Kausalitit“ zuordnete und die Berticksichtigung von hypotheti-
schen Kausalverlaufen aufgrund fehlender Kausalitit der Reserveursache fir den
Schaden ablehnte, s. o.
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den Schaden nicht bestritten werden konne.>S Er ordnete das Thema,
nachdem er es kurzfristig als Problem der reinen Schadensberechnung ein-
gestuft hatte,>¢ der Schadenszurechnung zu. Das tat er mit der gleichen Be-
grindung, die das Reichsgericht dazu veranlasst hatte, hypothetische Kau-
salverlaufe als grundsitzlich unbeachtlich einzustufen: Der tatsichliche
Ursachenzusammenhang eines eingetretenen Ereignisses und des Schadens
werde nicht nachtriglich dadurch beseitigt, dass ein anderes, hypotheti-
sches Ereignis den Schaden ebenso herbeigefiihrt hitte.’” Beziglich der
Frage, ob hypothetische Kausalverliaufe zu bertcksichtigen seien, machte
der BGH schon in seinen Anfangsjahren deutlich, dass es fiir diese inhalt-
liche Frage keine so einfache schematische Losung geben kénne, wie zu
dem Thema, an welcher Stelle die Problematik zu diskutieren sei. Anstatt
eine generalisierende Losung aufzuzeigen, sollte fiir verschiedene Fallgrup-
pen jeweils einzeln geklart werden, ob Reserveursachen zu berticksichtigen
seien, oder nicht.’8 Das fiihrte das Gericht im Urteil vom 22.01.1959-I11
ZR 148/57%° ndher aus: Hypothetische Kausalverlaufe sollten bei der Be-
rechnung von Objektschiaden grundsitzlich nicht zu berticksichtigen sein.
Bei Dauerschidden und bei Anlageschiden seien sie aber regelmifig von
Bedeutung. Bei Dauerschiden lige das schon an den entsprechenden
gesetzlichen Anordnungen in §§249, 252, 844 BGB. Die grundsatzliche
Berticksichtigung von Anlageschaden lieSe sich begriinden, da diese ,be-
reits bei dem Eingriff vorlagen und notwendig binnen kurzem denselben
Schaden verursacht hitten, weil derartige Umstinde den Wert der Sache
bereits im Augenblick des Eingriffs gemindert haben.“

Diese fallgruppenartige Losung hat sich letztendlich fiir die Beurteilung
von Fillen mit Reserveursachen etabliert. Zwar gibt es noch immer kein

55 BGH, Urteil vom 29.05.1969-I111 ZR 143/67 (VersR 1969, 802 (803)); als Kausali-
tatsproblem wird es aber eingeordnet in BGH, Urteil vom 05.02.1965-VI ZR
239/63 (VersR 1965, 491 (493)).

56 BGH, Urteil vom 22.01.1959-111 ZR 148/57 (JurionRS 1959, 13807, S. 6 Rn.27);
fir Anlageschiden auch schon BGH, Urteil vom 19.04.1956-111 ZR 26/55 (NJW
1956, 1027, grundsitzlich lasst der BGH hier noch offen, wie das Problem einzu-
ordnen ist); BGH, Urteil vom 13.10.1966-11 ZR 173/64 (JurionRS 1966, 10455,
S.4 Rn. 24); als Problem der Schadensermittlung bezeichnet in BGH, Urteil vom
13.05.1953-VI ZR 5/52 (BGHZ 10, 6 (10)).

57 BGH, Urteil vom 20.07.2006-IX ZR 94/03 (NJW 2006, 2767 (2768 Rn.21f));
BGH, Beschluss vom 31.05.2016-VI ZR 305/15 (NJW 2016, 3785 (3786 Rn.9));
ebenso fiir das Anfechtungsrecht BGH, Urteil vom 07.06.1988-IX ZR 144/87
(NJW 1988, 3265 (3266)).

58 BGHZ 10,6 (9).

59 JurionRS 1959, 13807.
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Grundsatzurteil vom BGH zur Frage, ob hypothetische Kausalverlaufe bei
der Schadenszurechnung eine Rolle spielen miissen.®® Denn das Gericht ist
der Meinung, bei dem vorliegenden Problem handle es sich um eine Wer-
tungsfrage, die fiir unterschiedliche Fille differenziert beantwortet werden
misse.%! Einzelfille werden aber weiterhin entlang der genannten Leitli-
nien in Fallgruppen unterteilt und entschieden: Grundsitzlich werden
Reserveursachen unberiicksichtigt gelassen,®? sind aber in zwei Konstella-
tionen zu beachten. Das ist zum einen der Fall, wenn es sich bei der Re-
serveursache um einen Anlagefall handelt. Denn dann ist das geschadigte
Objekt regelmafig schon zum Zeitpunkt des Schadensfalls in seinem Wert
gemindert. Der Schidiger muss dann nur den Verfrithungsschaden bezah-
len, also den Schaden, den der Geschadigte dadurch erlitten hat, dass der
Schaden frither eingetreten ist, als es sowieso aufgrund der Anlage der Fall
gewesen wire.%3 Hierbei handelt es sich haufig um Gesundheitsschaden,
die Patienten durch Behandlungsfehler eines Arztes zugefiigt wurden und
die aufgrund von Vorerkrankungen auch ohne die fehlerhafte Behandlung
eingetreten wiren.® Eine solche Konstellation stellt beispielsweise der Be-
schluss des BGH vom 31.05.2016-VI ZR 305/15% dar. Hier wurde eine
Frau aufgrund eines drztlichen Behandlungsfehlers erwerbsunfihig. Dies
wire aber auch ohne das Eingreifen des Arztes geschehen, da die Patientin
an starken Vorerkrankungen, u. a. an Krebs, gelitten hatte, die zu einem
spateren Zeitpunke die gleichen Auswirkungen verursacht hatten wie der
Behandlungsfehler.

60 Zu dieser Einschatzung kommt auch MiiKo/Oetker, Minchener Kommentar zum
Biirgerlichen Gesetzbuch, 2022, § 249 Rn. 209.

61 BGH, Urteil vom 20.07.2006-IX ZR 94/03 (NJW 2006, 2767 (2769 Rn.22)); im
Anfechtungsrecht BGH, Urteil vom 07.06.1988-IX ZR 144/87 (NJW 1988, 3265
(3266)).

62 BGH, Urteil vom 01.02.1994-VI ZR 229/92 (NJW 1994, 999 (1000)).

63 BGH, Urteil vom 18.10.1951-111 ZR 129/50 (MDR 1952, 214 (215)); BGH, Urteil
vom 08.12.1976-1 ZR 59/75 (MDR 1977, 468 (486)); BGH, Urteil vom 23.10.1984-
VI ZR 24/83 (NJW 1985, 676 (677)); BGH, Urteil vom 01.02.1994-VI ZR 229/92
(NJW 1994, 999 (1000)); BGH, Beschluss vom 31.05.2016-VI ZR 305/15 (NJW
2016, 3785 (3786 Rn.9)); auflerdem OLG Frankfurt, Urteil vom 07.07.1983-1 U
192/82 (NJW 1984, 1409 (1411)); OLG Oldenburg, Urteil vom 05.02.1997-2 U
133/96 (NJW-RR 1999, 312 (313)); OLG Schleswig, Urteil vom 18.06.2004-4 U
117/03 (NJW 2005, 439 (441)); OLG Disseldorf, Urteil vom 07.02.2010-19 U
13/09 (NJW-RR 2010, 1106 (1108)).

64 Z.B.BGH, Urteil vom 23.10.1984-VI ZR 24/83 (NJW 1988, 676); BGH, Beschluss
vom 31.05.2016-VI ZR 305/15 (NJW 2016, 3785 (3786)); aufserdem OLG Schles-
wig, Urteil vom 18.06.2004-4 U 117/03 (NJW 2005, 439 (441)).

65 BGH NJW 2016, 3785.
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2.1. Dre Rechtsprechung

Neben den Anlagefillen werden Reserveursachen von der Rechtspre-
chung zweitens bei Dauerschiden beriicksichtigt. Das sind solche Schaden,
die nicht durch eine einmalige Ersatzleistung kompensiert werden kon-
nen, sondern dauerhaft bestehen bleiben und sich daher tber einen linge-
ren Zeitraum auswirken. Im Gegensatz zu unmittelbaren Objektschiden
konne man aufgrund der zeitlichen Streckung bei Dauerschiden sagen,
dass Umstinde, die spater im Geschehensverlauf aufgetreten waren, ab die-
sem hypothetischen Zeitpunkt den Schaden sowieso herbeigefiihrt hatten.
Das misse beriicksichtigt werden.®¢ Dieser Losung liegen also letztendlich
ahnliche Uberlegungen zugrunde wie der Fallgruppe der Anlageschiden.
Ein Beispiel fiir einen solchen Dauerschaden-Fall, in dem die Reserveur-
sache berticksichtigt wurde, ist der folgende: Im Jahr 1901 versiegte der
Brunnen eines Privatmanns, da der Grundwasserspiegel aufgrund von na-
hegelegenen Bergbauarbeiten gesunken war. Zur Kompensation schloss
der Privatmann mit dem Bergbauunternehmen einen unkiindbaren Was-
serlieferungsvertrag ab. Als Entgelt wurde der Betrag vereinbart, der bei
dem Mann als Aufwendung zum Erhalt des Brunnens angefallen wire.
1975 entspann sich zwischen den Rechtsnachfolgern der beiden Parteien
ein Streit darum, ob das Entgelt fiir die Wasserlieferungen dauerhaft er-
hoht werden konnte, oder nicht. Die Klagerin, ein Wasserversorgungsun-
ternehmen, argumentierte im Prozess, der Wasserpreis konne dauerhaft
erhoht werden. Denn der beklagte Gaststattenbetreiber hatte den Brunnen
auch ohne den fritheren Bergbauschaden inzwischen sowieso stillgelegt
und das Grundstiick an die offentliche Wasserversorgung angeschlossen.
Der BGH stellte fest, dass es sich bei dem Vermogensschaden wegen der
erhdhten Wasserlieferpreise um einen Dauerschaden handle, bei dem hy-
pothetische Ursachenverliufe in der Tat zu beriicksichtigen seien. Er ver-
wies daher den Fall an das Berufungsgericht zuriick. Dieses sollte dann die
Auswirkungen des hypothetischen Kausalverlaufs auf den Ersatzanspruch
prifen.¢”

Neben der Entscheidung, Reserveursachen in den genannten beiden
Konstellationen zu bertcksichtigen, spricht sich der BGH bei einer ande-
ren Fallgruppe explizit dafir aus, hypothetische Kausalverlaufe nicht zu
beachten. Dabei handelt es sich um Fille, in denen der hypothetische Ur-
sachenverlauf zur Schadensersatzpflicht eines Dritten gefithrt hitte. Wiirde
man in solchen Fillen Reserveursachen beachten, wirde das den Scha-

66 BGH, Urteil vom 29.05.1969-1I1 ZR 143/67(VersR 1969, 802 (803)); BGH, Urteil
vom 04.10.1978-VIII ZR 167/77 (BeckRS 1978, 31119633).
67 BGH, Urteil vom 04.10.1978-VIII ZR 167/77 (BeckRS 1978, 31119633).
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diger auf unbillige Weise bevorteilen und den Geschidigten benachteili-
gen. Denn in dieser Situation hitte der Geschidigte weder einen Ersatz-
anspruch gegen den Erstschadiger (weil der Schaden sowieso eingetreten
wire), noch gegen den hypothetischen Zweitschadiger (da dessen Hand-
lung keinen realen Schaden mehr verursachen konnte).%® Das lasst sich an
folgendem Beispielsfall zeigen: Ein Handwerker sollte fir einen Gutsbesit-
zer einen Schweinestall wiederaufbauen. Fiir den Stallboden benutzte der
Handwerker Material, welches fir Schweine giftiges Phenol enthielt, so
dass diese verendeten. Daraufthin klagte der Gutsbesitzer. Im Rahmen des
Prozesses musste das Gericht die Frage klaren, ob die Tatsache, dass auch
das eigentlich zur Verwendung bestimmte Material eines Drittanbieters
wegen giftiger Inhaltsstoffe zum Tod der Schweine gefiihrt hatte, bei der
Schadensberechnung eine Rolle spielen sollte. Der BGH urteilte, dass das
nicht der Fall sein diirfe. Denn wenn sich der Beklagte auf die nur hypo-
thetische Haftung dieses Drittanbieters berufen kdnnte, wiirde das dazu
fahren, dass der Geschidigte keinen oder nur einen gekiirzten Schadenser-
satzanspruch geltend machen konnte. Er wiirde dann auf seinem Schaden
sitzenbleiben. Das diirfe nicht passieren.®

Letztendlich kann also trotz Fehlens eines Grundsatzurteils zumindest
in der Rechtsprechung ein einigermaflen einheitlicher Losungsweg fir
das Problem der Reserveursachen erkannt werden.”’ Dieser ist sowohl
allgemein als auch in speziellen Fillen immer wieder aus den Reihen
der zivilrechtlichen Literatur kritisiert worden. Argumente fiir und gegen
die Rechtsprechung und Alternativen zu der von ihr angebotenen fallgrup-
penabhingigen Losung werden im nachsten Abschnitt dargestellt.

68 BGH, Urteil vom 13.02.1958-VII ZR 108/57 (JurionRS 1958, 13670, S. 6 Rn. 44);
BGH, Urteil vom 13.10.1966-I1 ZR 173/64 (JurionRS 1966, 10455, S. 4 Rn. 24f).

69 BGH, Urteil vom 13.02.1958-VII ZR 108/57 (JurionRS 1958, 13670, S.6
Rn. 41 ff); dieser Fall wird in Kapitel 5 ausfithrlich analysiert. Natirlich bleibt
der Schidiger auch in den anderen Fillen auf seinem Schaden sitzen, wenn
man Reserveursachen im Rahmen der Schadenszurechnung berticksichtigt. Der
Unterschied zwischen den ,,normalen® Fillen und den Drittbeteiligungsfallen ist
jedoch, dass der Geschadigte bei den Drittbeteiligungsfillen auf einen hypothe-
tischen Kausalverlauf verwiesen wird, in dem er einen Ersatzanspruch gehabt
hatte. Er hatte also, hatte sich die Reserveursache verwirklicht, den Schaden
nicht selber tragen mussen. In den ,normalen® Fallen hatte der Geschidigte den
Schaden sowieso selber tragen missen, so dass es hier bei der Beriicksichtigung
von Reserveursachen nicht zu einer solchen Schlechterstellung kommen wiirde.

70 Zu einer leichten Akzentverschiebung in der Rechtsprechung bzgl. des zeitlichen
Auftretens des (hypothetischen) Schadens Gebauer, Hypothetische Kausalitit und
Haftungsgrund, 2007, S. 189 ff.
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2.2. Die Literatur

Die Losungsvorschlige und Argumente, die aus der zivilrechtlichen Lite-
ratur im Umgang mit hypothetischen Kausalverliufen vertreten werden,
uberschneiden sich zum Teil mit denen der Rechtsprechung, sind aber
insgesamt diverser und zahlreicher. Das folgende Kapitel widmet sich die-
sen Ansitzen. Dabei soll zunichst gezeigt werden, dass das Problem nicht
mehr als eines der Kausalitit, sondern als Zurechnungsfrage eingeordnet
wird, bevor die einzelnen Losungswege nachgezeichnet werden.

2.2.1. Die Frage nach der Kausalitat

Bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts wurde die Frage, ob Reserveursachen
fir Schadensersatzanspriiche beachtlich sein sollten, in der Rechtswissen-
schaft als Kausalititsproblem behandelt. Die Diskussion von Reserveursa-
chen an dieser Stelle rihrt daher, dass deren Erfassung anhand der gan-
gigen Kausalititsdefinition, der conditio-sine-qua-non Formel (csqn), auf
den ersten Blick kaum moglich erscheint. Gibt es namlich neben dem
tatsichlichen schadigenden Ereignis ein weiteres, hypothetisches Ereignis,
das den eingetretenen Schaden ebenfalls herbeigefiihrt hatte, kann keines
der beiden als conditio-sine-qua-non fiir den Schaden angesehen werden.”!
Dennoch liest man in der Literatur wie auch in den Urteilen des RG72
bei der Einordnung von hypothetischen Kausalverldufen hiufig nur den
Satz, dass ein einmal entstandener Ursachenzusammenhang nicht durch
ein spateres Ereignis wieder beseitigt werden konne.”?

Anhanger der Verortung der Thematik der hypothetischen Kausalver-
laufe unter die Uberschrift Kausalitit waren beispielsweise Mommsen”#
und Oertmann’s. Auch Niederlinder ordnete das Problem der Reserveur-
sachen dem Stichwort Kausalitit zu. Darauf lassen seine Aussagen zu An-
lageschdden schliefen und auch die Einschiatzung, dass im Rahmen von
§287 S.2 BGB ,der Verzug fiir die Leistungsunmdglichkeit dann nicht

71 Siehe hierzu ausfiihrlich Kapitel 3.4.

72 S. Kapitel 2.1.

73 Z.B. RGRK/Degg, Das burgerliche Gesetzbuch, 1939, Vorb. vor §§249-255 Nr. 3;
Palandt/Friesecke, Burgerliches Gesetzbuch, 1940, Vorb. vor §249 Nr. 5 ff; in der
Rechtsprechung z. B. RG, Urteil vom 06.10.1899-Rep. IVa 149/99 (RGZ 44, 331
(334)); RG, Urteil vom 13.07.1933-VIII. Zivilsenat 106/33 (RGZ 141, 365 (367)).

74 Mommsen, Beitrage zum Obligationenrecht, 1855, S. 146 ff.

75 Oertinann, Recht der Schuldverhaltnisse, 1928, §§ 249-254, Vorbem., 4 dd.
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ursdchlich ist, wenn dasselbe Ereignis den Leistungsgegenstand auch beim
Glaubiger vernichtet hatte“[Hervorhebung hinzugefiugt].”¢

Heute ist man sich dartber einig, dass Reserveursachen kein Kausali-
tats-, sondern ein Zurechnungsproblem darstellen.”” Denn in der Tat kann
ein hypothetisches Ereignis den Ursachenzusammenhang zwischen einem
realen Geschehen und dem daraus folgenden Schaden riickwirkend nicht
wieder beseitigen.”® Wiirde man bei Reserveursachen die Kausalitat des re-
al eingetretenen Ereignisses verneinen, hatte man namlich einen Schaden
ohne Ursache, was es nicht geben kann.”

Dennoch konnen Kausalititserwigungen nicht ganzlich aus den Uberle-
gungen zur Problemlésung ausgeschlossen werden. Zum einen bedarf es,
um iberhaupt zur Prifung der Schadenszurechnung zu gelangen, eines
positiven Kausalitdtsurteils.8” Zum anderen wird ein entstandener Schaden
nach herrschender Meinung mit Hilfe der Differenzhypothese bestimmt.
Diese Theorie besagt, dass ein Schaden die Differenz bildet zwischen der
Vermogenslage, wie sie sich nach dem Schadensereignis darstellt und der
Vermogenslage, die ohne das Schadensereignis bestehen wiirde.8! Die Dif-
ferenzhypothese beinhaltet durch ihre Gegenitiberstellung eines tatsichli-
chen und eines hypothetischen Zustands also auch den conditio-sine-qua-

76 Niederlinder, AcP 1954, 41 (75); ebenso als Kausalitdtsproblem werden Reserveur-
sachen eingeordnet bei Bechthold, Die Behandlung der sogenannten iiberholen-
den Kausalitit, 1963, S. 12f; Heinemann, Uberholende Kausalitit und Schadens-
begriff, 1961, S. 63 ff; Mugdan, Die gesamten Materialien zum Birgerlichen Ge-
setzbuch fir das Deutsche Reich, 2005, S.412; Riimelin, Die Verwendung der
Causalbegriffe in Straf- und Civilrecht, 1900, 113 ff.

77 Armbriister, JuS 2007, 605 (605); Erman/Ebert, Birgerliches Gesetzbuch, 2020, Vor
§§ 249-253 Rn. 70; Gebauer, Hypothetische Kausalitit und Haftungsgrund, 2007,
S. 8; GrofSerichter, Hypothetischer Geschehensverlauf und Schadensfeststellung,
2001, S. 21f; Knappe, Das Problem der iiberholenden Kausalitat, 1954, S. 47; Her-
mann Lange, AcP 1952/53, 153 (1591); Larenz, NJW 1950, 487 (488); Rother, Haf-
tungsbeschrinkung im Schadensrecht, 1965, S. 197; Staudinger/Schiemann, BGB,
2017, §249 Rn. 92f; Staudinger/Hipfner, BGB, 2021, §249 Rn. 94; Werner, NJW
1957, 1857 (1857); Zeuner, AcP 1959, 441 (441).

78 Vgl. Gebauer, Hypothetische Kausalitit und Haftungsgrund, 2007, S. 8; Groferich-
ter, Hypothetischer Geschehensverlauf und Schadensfeststellung, 2001, S.21f;
Heinemann, Uberholende Kausalitit und Schadensbegriff, 1961, S. 63 ff; Hermann
Lange, AcP 1952/53, 153 (159f); Moors, NJW 1954, 332 (332); Staudinger/Schie-
mann, BGB, 2017, § 249 Rn. 92f; Staudinger/Hapfner, BGB, 2021, § 249 Rn. 94.

79 Vgl. Hermann Lange, AcP 1952/53, 153 (1591).

80 MiiKo/Oetker, Minchener Kommentar zum Burgerlichen Gesetzbuch, 2022,
§ 249 Rn. 103.

81 Brox/Walker, Allgemeines Schuldrecht, 2022, § 30 Rn. 3.
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non-Gedanken. Dieser ist im deutschen Recht das zentrale Element der
Kausalititsdefinition. So halten letztendlich doch Kausalititserwagungen
Einzug in die Schadenszurechnung und die starke Verbindung von Reser-
veursachen und Schadensbegriff wird deutlich.®? Es ist auch nicht wider-
sprichlich, in einem Fall anhand oder trotz der csqn-Formel die Kausalitit
zu bejahen und dann spiter gegebenenfalls die Schadenszurechnung zu
verneinen. Denn im Rahmen der Kausalititspriifung wird ein Zusammen-
hang zwischen der Schiadigungshandlung und dem konkret eingetretenen
Erfolg hergestellt, wihrend im Rahmen des Schadens nach der Differenz-
hypothese eine Differenz zwischen der Nach-Schidigungs-Lage und der
hypothetischen Situation ohne Schidigung zu bestimmen ist. Dies sind
zwei voneinander unabhingige Aspekte.®® So ist die Frage nach der Be-
achtlichkeit von hypothetischen Kausalverlaufen im zivilen Schadensrecht
ein Problem der Schadenszurechnung, ohne dass bei der Bewertung auf
Kausalititsaspekte ganzlich verzichtet werden kann. Das wird auch in den
folgenden unterschiedlichen Ansitzen zum Umgang mit hypothetischen
Kausalverlaufen immer wieder deutlich.

2.2.2. Grundsitzliche Berticksichtigung von Reserveursachen

Die gerade angesprochene, gingige Differenzhypothese zur Bestimmung
des Schadens geht zurtick auf Friedrich Mommsen.®* Er sah darin nicht
nur eine Formel zur Errechnung von Schadensersatzanspriichen, sondern
zog aus ihr auch die Konsequenz, dass hypothetische Schadensereignis-
se grundsitzlich bertcksichtigt werden mdussten. Diese Theorie ist zur
Grundlage von § 249 BGB geworden.%

Da es sich bei § 249 BGB um die zentrale Schadensnorm des BGB han-
delt, liegt es nahe, mit der Auslegung dieser Regelung zu beginnen, um
eine konsistente Losung zur Beachtlichkeit von hypothetischen Kausalver-
laufen zu finden. So gehen auch die meisten Autoren vor, die sich mit der
hier zu beantwortenden Frage auseinandergesetzt haben.

82 Gebauer, Hypothetische Kausalitit und Haftungsgrund, 2007, S. 9f; zum Kausali-
titsbegriff in der Rechtswissenschaft siche Kapitel 3.1.

83 Lembhdfer, JuS 1966, 337 (339).

84 Mommsen, Beitrige zum Obligationenrecht, 1855, S. 1.

85 Knobbe-Keuk, Vermogensschaden und Interesse, 1972, S. 11f; MiiKo/Oetker, Miin-
chener Kommentar zum Biirgerlichen Gesetzbuch, 2022, §249 Rn.18f; vgl.
Formulierungen in Mugdan, Die gesamten Materialien zum Burgerlichen Gesetz-
buch fir das Deutsche Reich, 2005, S. 11.
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§249 1 BGB

Wer zum Schadensersatz verpflichtet ist, hat den Zustand herzustellen,
der bestehen wiirde, wenn der zum Ersatz verpflichtende Umstand nicht
eingetreten wire. [Hervorhebungen hinzugefiigt]

Fir Knappe®¢ und Lemhofer?” spricht die Formulierung des §249 BGB
eindeutig dafiir, dass alle Reserveursachen bertcksichtigt werden miissen.
Der Wortlaut des § 249 BGB besage namlich, dass der Zustand hergestellt
werden misse, der im jeweiligen Schadenszeitpunkt ,bestehen wirde®,
slalndernfalls mifss]te es heiffen ,bestanden hitte.”“8% Wiirde man hypo-
thetische Kausalverldufe nicht berticksichtigen, wiirde man im Rahmen
der Differenzbetrachtung bei der Ermittlung des Schadensersatzes also
nicht auf den gesetzlich geforderten hypothetischen Vermogensstand ab-
stellen, und damit einen falschen Vergleichswert heranziehen. Auch, wenn
es Griinde gegen die Bertcksichtigung von Reserveursachen gebe, kdnne
auf Grundlage des § 249 BGB zumindest ein vollstindiges AufSerachtlassen
hypothetischer Geschehensverldufe nicht begriindet werden.®” Diese Wort-
lautlosung steht, so argumentiert Lemhofer, auch nicht im Widerspruch
zu Sinn und Zweck der Norm. Es sei nimlich genau der Zweck von
§249 BGB, alle hypothetischen Umstande bei der Schadenszurechnung
mitzuberticksichtigen. De lege ferenda seien vielleicht bessere Losungen
denkbar; diese seien aber mit dem geltenden Recht nicht vereinbar.”
Dieser Wortlautinterpretation von §249 BGB schlieflen sich zahlreiche
Autoren an. Auch sie betonen immer wieder, dass der gesetzlich geforderte
Zustandsvergleich nur moéglich sei, wenn man bei der Ermittlung der hy-
pothetischen schadensfreien Vermogenslage nicht nur die Schidigung hin-
wegdenke, sondern wenn man auch hypothetische Alternativgeschehen
hinzudenke.”! Das gelte nicht nur fiir § 249 BGB, sondern auch fir die
Ersatzanspriiche in Geld, die sich aus den nachfolgenden Normen §§ 250 ff

86 Knappe, Das Problem der iiberholenden Kausalitit, 1954, S. 89f.

87 Lembdifer, JuS 1966, 337 (337f).

88 Lembofer, JuS 1966, 337 (337f).

89 Knappe, Das Problem der tberholenden Kausalitit, 1954, S. 89f; Lembifer, JuS
1966, 337 (337f); so auch Hermann Lange/Schiemann, Handbuch des Schuldrechts
1, 2003, 4 IV.

90 Lembdfer, JuS 1966, 337 (338f).

91 GrofSerichter, Hypothetischer Geschehensverlauf und Schadensfeststellung, 2001,
S.1; Heck, Grundriss des Schuldrechts, 1958, S.48; Heinemann, Uberholende
Kausalitit und Schadensbegriff, 1961, S. 67 tf; Hofinann, VersR 1960, 1063 (1071);
MiiKo/Oetker, Minchener Kommentar zum Birgerlichen Gesetzbuch, 2022,
§ 249 Rn. 213; Rother, Haftungsbeschrankung im Schadensrecht, 1965, S. 198.
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BGB ergiben.®? Hypothetische Kausalverlaufe seien nur dann nicht bei der
Schadensbestimmung zu berticksichtigen, wenn es gesetzliche Sonderrege-
lungen zum Umgang mit Reserveursachen gebe®® oder solche, die eine
objektive Schadensbestimmung vorschreiben wiirden.”* Die Erforderlich-
keit der zweiten Ausnahme lasse sich damit begriinden, dass es sich bei
hypothetischen Kausalverlaufen um subjektive schadensmindernde Fakto-
ren handle, die nur in individuellen Einzelfillen Beachtung finden kdnn-
ten. Bei einer objektiven Schadensbestimmung, wie zum Beispiel im Fall
der Ermittlung eines Schadens nach Schlechterfiillung bei einem Kaufver-
trag zwischen Kaufleuten, diirften subjektive Schadensminderungsgriinde
keine Rolle spielen.”> Nur, wenn es um das subjektive Interesse des Ge-
schadigten gehe, konnten individuelle Entwicklungen am Schadensobjekt
Berticksichtigung finden.?®

Fir eine grundsitzliche Berticksichtigung von hypothetischen Kausal-
verldufen spreche aufferdem, dass im Rahmen der Differenzhypothese
Wertsteigerungen (z. B. wenn eine Sache zu einem spateren Zeitpunkt
mehr wert ist, als im Zeitpunkt der Schadigung) unstreitig zu berticksichti-
gen seien. Fur Faktoren, die den Schaden nach dem Schidigungszeitpunkt
mindern koénnten, dirfe daher nichts anderes gelten.”” Auch eine voll-
stindige Reduzierung des Schadens auf null sei daher durchaus denkbar
und hinzunehmen.?® Der dem Schadensrecht immanente Gewinnabwehr-
gedanke lasse ebenfalls nur die Berticksichtigungs-Losung zu. Denn wiirde
man hypothetische Kausalverlaufe nicht berticksichtigen, wiirde bei dem
Geschadigten eine Vermogensmehrung auftreten, die ihm nicht zustehen
wirde.”

Die juristischen Ergebnisse, die man durch eine grundsatzliche Bertick-
sichtigung von Reserveursachen erziele, seien auch nicht unbillig, was

92 Lembdfer, JuS 1966, 337 (3371).

93 Lembhifer, JuS 1966, 337, (3371).

94 GrofSerichter, Hypothetischer Geschehensverlauf und Schadensfeststellung, 2001,
S. 42 ff; Lembdfer, JuS 1966, 337 (3371).

95 Caemmerer, Das Problem der tiberholenden Kausalitit im Schadensrecht, in: Cae-
mmerer, 1968, S.411{f (418); Erman/Ebert, Burgerliches Gesetzbuch, 2020, Vor
§§ 249-253 Rn. 71; Groferichter, Hypothetischer Geschehensverlauf und Schadens-
feststellung, 2001, S. 30f; Hermann Lange/Schiemann, Handbuch des Schuldrechts
1, 2003, 4 X; Staudinger/Schiemann, BGB, 2017, § 249 Rn. 101.

96 GrofSerichter, Hypothetischer Geschehensverlauf und Schadensfeststellung, 2001,
S. 30f.

97 Rother, Haftungsbeschrinkung im Schadensrecht, 1965, S. 210.

98 Knappe, Das Problem der tberholenden Kausalitit, 1954, S. 89f.

99 Knappe, Das Problem der tberholenden Kausalitit, 1954, S. 110f.
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die Gegenmeinungen'® anhand von zahlreichen Beispielen zu belegen
versuchten. Bei den in diesen Beispielen agierenden Ersttitern handle es
sich nimlich hiufig um solche, die sich besonders schuldhaft, oft vorsatz-
lich, verhielten, so dass der Gerechtigkeitssinn sich dagegen wehre, diese
Schidiger aus der Haftung zu entlassen. Zum einen sei es aber trotzdem
nicht so, dass den Schadiger keine zivilrechtlichen Manahmen trifen; ein
Dieb musse eine gestohlene Sache beispielsweise wegen eigentumsrechtli-
cher Anspriche zuriickgeben, auch wenn kein schuldrechtlicher Ersatzan-
spruch bestehe, da bei den Anspriichen aus Eigentum der Einwand der
hypothetischen Kausalitat nicht greife.’°! Wer eine Uhr aus einem Haus
stehle, das spater abbrenne, konne diese also nicht mit dem Argument
behalten, sie wire dem Eigentiimer durch den Brand sowieso verloren ge-
gangen.!92 Zum anderen sehe sich der Schidiger strafrechtlichen Sanktio-
nen ausgesetzt, die die Straffunktion vollstandig erfiillten. So konnte daher
nicht behauptet werden, dass die Rechtsgiiter des Geschadigten durch die
Beachtung von Reserveursachen ,vogelfrei“ wiirden.'® Auferdem sorge
das deutsche Zivilrecht auch in anderen Situationen als bei der hypotheti-
schen Kausalitat dafiir, dass einmal entstandene Schadensersatzanspriiche
spater nicht mehr durchsetzbar seien, z. B. mithilfe von §242 BGB.'%4
Wirden daher Reserveursachen im Schadensrecht nicht berticksichtigt,
wirde der Geschadigte, nachdem er einmal einen Schaden erlitten ha-
be, ausnahmsweise quasi eine ,krisenfeste Position“ erlangen. Denn die
einmal eingetretene Situation, das Bestehen eines Ersatzanspruchs gegen
einen Dritten, wiirde eingefroren werden. Das sei nicht hinnehmbar.105
Gegen die Berticksichtigung von Reserveursachen kénne auch nicht
erfolgreich angefiihrt werden, dass ein Schiadiger diese Rechtsfolge in dem
Sinne missbrauchen konnte, dass er seine Schadensersatzleistung absicht-
lich in der Hoffnung herauszégern wiirde, dass sich seine Ersatzpflicht

100 Vertreter dieser Argumentation werden in den folgenden Kapiteln immer wie-
der genannt.

101 Lembifer, JuS 1966, 337 (338f).

102 Dieses Beispiel wird in der Literatur sehr haufig angefihrt; z. B. von Caemmerer,
Das Problem der uberholenden Kausalitit im Schadensrecht, in: Caemmerer,
1968, S. 411 ff. (436); Coing, Siddeutsche Juristen-Zeitung 1950, 865 (870); Otto
Lange, JR 1951, 73 (74); Veith, JW 1933, 2641 (2642).

103 Das sagt zum Beispiel Lembdfer, JuS 1966, 337 (339).

104 Bechthold, Die Behandlung der sogenannten tberholenden Kausalitit, 1963,
S.12f.

105 Bechthold, Die Behandlung der sogenannten tberholenden Kausalitit, 1963,
S. 58f; Caemmerer, Das Problem der tiberholenden Kausalitat im Schadensrecht,
in: Caemmerer, 1968, S. 411 ff. (428).
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durch eine Reserveursache verringern konnte. Unterlassens- und Abwehr-
anspriiche und das Strafrecht wirkten einem solchen Verhalten niamlich
entgegen. Aullerdem liefe der Schadiger bei diesem Taktieren auch Gefahr,
dass sich der Wert des geschiadigten Objekts im Verzogerungszeitraum er-
hohen konnte. Das wiirde sich ebenfalls in seiner Ersatzpflicht niederschla-
gen, und zwar zu seinem Nachteil. Der Chance, durch die Verzégerung
der Ersatzleistung diese verringern zu konnen, stehe also das aquivalente
Risiko einer Erhohung der Ersatzplicht gegentiber.!06

So kommt beispielsweise von Caemmerer zu dem Ergebnis, dass Re-
serveursachen grundsatzlich bertcksichtigt werden missen. Ausnahmen
lasst er zu fir die Fille der hypothetischen Drittbeteiligung, wenn der
Schuldner die Reserveursache nicht beweisen kann, aus speziellen ideolo-
gischen Grinden oder wenn die Reserveursache erst nach dem Urteil
oder der Erfullung des Ersatzanspruchs eingetreten wire. Die Ausnahme
fir Drittbeteiligungsfille begriindet er, wie auch schon der BGH, mit
dem Argument, dass es in diesen Fallen durch die Berticksichtigung von
Reserveursachen dazu kommen wiirde, dass der Geschadigte gar keinen
Ersatzanspruch erhielte, da weder der tatsichliche Erstschadiger noch der
hypothetische Zweitschadiger schadensersatzpflichtig wiirde. Die zeitliche
Grenze zieht er, da seiner Meinung nach sowohl ein Urteil als auch die
Erfillung eine abschliefende Wirkung fiir jedes Schuldverhiltnis hatten,
nach der es keine weiteren Anderungen mehr geben konne. Letztendlich
kame man so zwar statistisch gesehen eigentlich zu einer Umkehr des her-
ausgearbeiteten Grundsatzes der Berticksichtigung von Reserveursachen.
Diese konnten tatsichlich nur noch in den Fillen der Anlageschiden, der
Dauerschidden und bei den noch verbleibenden Sachschiden Beachtung
finden. Der Grundsatz gelte dennoch.!?”

Zeuner stellt es in seinem Aufsatz zwar nicht so dar, doch letztendlich
kommt auch er zu dem Ergebnis, dass Reserveursachen zu berticksichtigen
sind.’% Denn seiner Meinung nach sollten hypothetische Kausalverlaufe
sowohl bei erwarteten Gewinnen als auch bei Objektschaden Beachtung
finden, was kaum noch Fille fiir eine Nichtberticksichtigung tbrig lasst.
Fur die Konstellationen, in denen Reserveursachen berticksichtigt werden

106 Caemmerer, Das Problem der tiberholenden Kausalitit im Schadensrecht, in:
Caemmerer, 1968, S. 411 ff. (438); Hofimann, VersR 1960, 1063 (1072f).

107 Caemmerer, Das Problem der tberholenden Kausalitait im Schadensrecht, in:
Caemmerer, 1968, S. 411 ff. (428 ff).

108 Dieser Einschitzung von Zeuner folgt auch Bechthold, Die Behandlung der
sogenannten tberholenden Kausalitit, 1963, S. 26.
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sollen, zieht er allerdings wie von Caemmerer eine zeitliche Grenze. Nur
solche hypothetischen Kausalverldufe sollen beachtet werden, die sich vor
dem Zeitpunkt ausgewirke hatten, in dem der tatsichliche Schaden und
damit auch der Ersatzanspruch entstanden wire. Danach sei das nicht
mehr moglich. Diese generelle Losung miusse schlieSlich weichen, wenn
sie durch speziellere Regeln verdringt werde. Das sei beispielsweise der
Fall, wenn im Vertragsrecht die vertraglich geschuldete Leistung die Be-
ricksichtigung, oder auch die Nichtberiicksichtigung, einer Reserveursa-
che fordere.!?”

Auch Oetker kommt zu dem Ergebnis, dass Reserveursachen grundsitz-
lich zu bertcksichtigen sind. Seiner Meinung nach wiirden namlich bei
einer Nichtberucksichtigungs-Losung die Interessen des Schadigers voll-
kommen ignoriert. Denn ein Rechtsgut, das sowieso vernichtet worden
wire, verdiene den Schutz der Rechtsordnung nicht mehr. Auch er vertritt
jedoch, dass es fir diese grundsitzliche Losung Ausnahmen geben muisse.
Diese seien anhand von dufferen Wertungen und, wie im Rahmen der Vor-
teilsausgleichung, anhand des Zwecks der verletzten Norm im Einzelfall
zu ermitteln.!10

Neben diesen exemplarisch herausgegriffenen Vertretern einer grund-
satzlichen Beachtlichkeit von hypothetischen Kausalverlaufen im Scha-
densrecht, wird diese Meinung von vielen weiteren Literaturstimmen ver-
treten.!'! Sie untermauern die Beachtlichkeits-Losung teilweise noch mit
dem Argument, ihre Theorie sei aus gesetzlichen Spezialregelungen wie
§§ 844 II, 252 S. 2 BGB ableitbar. Diese Normen stellten namlich gesetzli-
che Fille mit beachtlichen Reserveursachen dar. So werde von §844 II
BGB ein Ersatzanspruch nur fiir den Zeitraum gewihrt, in dem der Ge-
totete voraussichtlich unterhaltspflichtig gewesen wire. §252 S.2 BGB be-
schreibe als entgangenen Gewinn das, was ,,nach dem gewohnlichen Lauf
der Dinge oder nach den besonderen Umstinden, insbesondere nach den
getroffenen Anstalten und Vorkehrungen, mit Wabrscheinlichkeit erwartet
werden konnte“ [Hervorhebung hinzugefiigt]. Diese Spezialregelungen sei-
en auf den allgemeinen Fall hypothetischer Kausalverlaufe tibertragbar.!?

109 Zeuner, AcP 1959, 441 (442 ff).

110 MiiKo/Oetker, Minchener Kommentar zum Birgerlichen Gesetzbuch, 2022,
§ 249 Rn. 209 fF.

111 Z. B. von Hermann Lange, AcP 1952/53, 153 (165f); Musielak, JA 2013, 241
(2460); Jauernig/Teichmann, Birgerliches Gesetzbuch, 2021, Vor §§249-253
Rn. 52 ff.

112 Musielak, JA 2013, 241 (246f); zumindest fir mittelbare Schaden auch Erman/
Ebert, Biirgerliches Gesetzbuch, 2020, Vor §§ 249-253 Rn. 72f.
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Der GrofSteil der Literatur lehnt diesen Ruckgriff auf andere Normen
jedoch ab. Aus den gesetzlich geregelten Spezialfillen kdnnten weder
allgemein Gbertragbare Wertungen abgeleitet, noch Analogie- oder Gegen-
schlisse gezogen werden.!'3 Gegen die Heranziehung des § 252 BGB spre-
che schon, dass es bei der Frage nach Ersatz fir entgangene Gewinne
nicht um hypothetische Kausalverldufe gehe. Denn die spateren Umstin-
de, die im Rahmen dieser Norm bei der Ermittlung des entgangenen
Gewinns zu berticksichtigen seien, missten nicht schon zum Zeitpunkt
des Schadensereignisses vorliegen. Sie konnten auch erst spiter und vom
urspringlichen Schadensereignis vollkommen unabhingig eintreten und
den urspringlichen Ersatzanspruch auch nach der Erfillung oder nach
dem Urteil verandern. Das sei bei Reserveursachen nicht der Fall.!'* Wei-
tere Normen des BGB wie §§287 S.2, 848 a. E. wirden ebenfalls nicht
vorschreiben, dass hypothetische Kausalverliufe grundsatzlich berticksich-
tigt werden mussten.!'S In §287 S.2 BGB werde beispielsweise nur das
Erfordernis der kausalen Verbindung zwischen Verzug und Schaden un-
terstrichen.!'® Auch aus den alten Vorschriften zum Seehandel lasse sich
nicht ableiten, dass hypothetische Kausalverliufe bei der Schadensermitt-
lung berticksichtigt werden miissten. Denn diese bestimmten teilweise die
Berticksichtigung (§§ 565, 705 HGB a. F., § 44 BinSchG a. F.), teilweise die
Nichtberticksichtigung (§ 844 HGB a. F.) von hypothetischen Geschehens-
verlaufen. Da gesetzlich also beide Fille normiert waren, konne man er-
kennen, dass das Gesetz keine der beiden Losungswege priorisiere. AufSer-
dem hitte es sich um so spezielle Einzelfille gehandelt, dass die Normen
nicht generalisierbar gewesen seien.!” Ein allgemeingiltiger Losungsweg
wire schlieflich weder in einer der genannten noch in einer anderen

113 Frank/Liffler, JuS 1985, 689 (689); Hofmann, VersR 1960, 1063 (1072).

114 Zeuner, AcP 1959, 441 (443 ff); Niederlinder, AcP 1954, 41 (51 ff); Niederlinder,
JZ 1959, 617 (619).

115 Eine Analogie zu diesen Normen zieht z. B. Heck, Grundriss des Schuldrechts,
1958, S.48; gegen eine Analogie aber Wilbelm Weber, Der Betrieb 1950, 496
(496); Werner, NJW 1957, 1857 (1859); s. ausfiihrlich zu §287 BGB Gebauer,
Hypothetische Kausalitit und Haftungsgrund, 2007, S. 306 ff.

116 Bechthold, Die Behandlung der sogenannten iberholenden Kausalitit, 1963,
S.33ff; Zieser, Der Schadensersatzanspruch bei tGberholender Kausalitit nach
deutschem Zivilrecht, 1955, S. 56 ff.

117 Hofmann, VersR 1960, 1063 (1072); Hermann Lange/Schiemann, Handbuch des
Schuldrechts 1, 2003, 4 II; Niederlinder, JZ 1959, 617 (619); Rother, Haftungs-
beschrinkung im Schadensrecht, 1965, S.198f; Staudinger/Schiemann, BGB,
2017, § 249 Rn. 94; Staudinger/Hopfuer, BGB, 2021, § 249 Rn. 95.
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Spezialnorm unterzubringen gewesen, sondern als allgemeine Vorschrift
in den §§ 249 ff BGB.!18

Gegner der Berticksichtigungs-Losung bezweifeln nicht nur, dass aus
Spezialnormen kein allgemeingiiltiges Ergebnis fiir den Umgang mit Re-
serveursachen herzuleiten ist. Sie stellen sogar in Frage, dass §249 BGB
so eindeutig fiir die Beriicksichtigung von hypothetischen Ereignisketten
spricht, wie das von den Befiirwortern dargestellt wird. Das wird unter
anderem mit Hilfe des Gesetzgeberwillens begriindet. Die Motive zum
BGB'? liefen namlich klar erkennen, dass der Gesetzgeber die hypothe-
tischen Geschehensverldufe im Schadensrecht nicht bericksichtigen woll-
te,120 ja sogar die Moglichkeit der Interpretation in diesem Sinne tber-
sehen habe. Die Tatsache, dass an verschiedenen Stellen zwischen den
Formulierungen , Wiederherstellung des fritheren Zustands“ und ,,Herstel-
lung des Zustands, der bestehen wiirde, wenn die zum Ersatz verpflichten-
de Tatsache nicht eingetreten wire“, gewechselt werde, spreche dafiir, dass
beide Ausdriicke inhaltlich das gleiche aussagen sollten.!2!

Auflerdem seien die §§ 249 ff BGB nur Normen, die den Schadensersatz-
anspruch, dessen Entstehung in anderen Normen geregelt sei, ausfillten.
Es wire aber widersprichlich, wenn das Gesetz beispielsweise in § 823 I
BGB einen Schadensersatzanspruch gewihre, den es dann in den Ausfiih-
rungsbestimmungen wieder vernichte. Dartiber hinaus wiirde, finden Re-
serveursachen Berticksichtigung, ein Schaden, der doch real entstanden
sei, nicht ausgeglichen werden.!??

Heinemann argumentiert auflerdem, dass sich die zwingende Beriick-
sichtigung von hypothetischen Kausalverlaufen nur ergebe, wenn man
Schaden als Differenz zwischen zwei Vermogenslagen definiere. §249
BGB schreibe jedoch nur die Art des Schadensersatzes vor und enthalte
keine Definition des Schadensbegriffs selbst. Auch in anderen Normen
finde sich keine klare Beschreibung, sodass auch auf eine andere Schadens-
definition zurtckgegriffen werden konne, als auf die gingige Differenz-
hypothese. Versteche man Schaden grundsatzlich als Nachteil, der einer

118 Wilhelm Weber, Der Betrieb 1950, 496 (496); Zieser, Der Schadensersatzanspruch
bei tiberholender Kausalitat nach deutschem Zivilrecht, 1955, S. 56 ff.

119 Vgl. Formulierungen in Mugdan, Die gesamten Materialien zum Birgerlichen
Gesetzbuch fiir das Deutsche Reich, 20085, S. 11.

120 Heinemann, Uberholende Kausalitit und Schadensbegriff, 1961, S.70ff; Her-
mann Lange, AcP 1952/53, 153 (159f); Zieser, Der Schadensersatzanspruch bei
uberholender Kausalitat nach deutschem Zivilrecht, 19585, S. 21 ff.

121 Heinemann, Uberholende Kausalitit und Schadensbegriff, 1961, S. 70 ff.

122 Heinemann, Uberholende Kausalitit und Schadensbegriff, 1961, S. 70 ff.
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Person zustoffen konne, ergebe sich fiir die Beurteilung hypothetischer
Kausalverlaufe bereits ein anderes Bild. Denn ein einmal eingetretener
Nachteil verschwinde nicht deshalb wieder, weil er auch durch eine ande-
re hypothetische Ursache ebenfalls hitte hervorgerufen werden konnen.
Zu diesem Ergebnis konne man nur durch die Anwendung der Differenz-
hypothese kommen. Folgte man stattdessen seiner Nachteils-Definition,
dirften Reserveursachen allgemein keine Berticksichtigung finden. Der
eingetretene Schaden miisste immer vollumfinglich ersetzt werden. Dieses
Ergebnis stehe auch nur scheinbar im Widerspruch zum Wortlaut der
Differenzhypothese und zu § 249 BGB, es konne durch die historische Ent-
wicklung des Schadensbegriffs erklart werden. Mit der Formulierung ,,Der
Schaden ist die Differenz® wire nimlich immer nur gemeint gewesen, dass
ein Schaden in der Hohe der Differenz zwischen zwei Vermogenslagen
entstanden sei. Die Differenzhypothese setze also eine von ihr getrennte
Definition des Schadensbegriffs voraus. Sie sei als Berechnungsmethode in
den Fallen der hypothetischen Kausalitit nicht geeignet.!?3

Gegen die Losung, Reserveursachen aufgrund des Wortlauts von § 249
BGB zu bertcksichtigen, spricht fir Knappe aufSerdem, dass diese Losung
unbillig sei. Das zeige sich insbesondere in den Konstellationen, in denen
ein Dritter den hypothetischen Kausalverlauf zu verantworten habe. Denn
bei einer uneingeschrinkten Berticksichtigung von Reserveursachen wiir-
de der Geschidigte von keinem der beiden Schadiger Ersatz bekommen
und wiirde dann auf seinem Schaden sitzenbleiben. Dieses Ergebnis sei
nicht vertretbar.24 Letztendlich sei das Problem, dass aus dem Gesetz nur
eine Alles-oder-Nichts Losung abgeleitet werden konne.'? Befriedigende
Zwischenlosungen, ob beziiglich einzelner Fallgruppen oder beziglich der
Schadenshohe, lieen sich daher nur gegen den Wortlaut des Gesetzes
finden.12¢

Auch Weber argumentiert dagegen, dass § 249 BGB in seiner Formulie-
rung die Berticksichtigung von hypothetischen Kausalverldufen verlangt.
Fir ihn sagt die Vorschrift, dass der von der Differenzhypothese geforder-
te Vergleich zweier Vermogenszustainde im Zeitpunkt der tatsichlichen
Schadensentstehung durchgefithrt werden miisse. Ein spateres Ereignis,

123 Heinemann, Uberholende Kausalitit und Schadensbegriff, 1961, S. 75 ff.

124 Knappe, Das Problem der iiberholenden Kausalitit, 1954, S. 90; ebenso Hirsch,
Schuldrecht Allgemeiner Teil, 2018, Rn. 1048.

125 Knappe, Das Problem der tiberholenden Kausalitit, 1954, S. 90; ebenso GrofSe-
richter, Hypothetischer Geschehensverlauf und Schadensfeststellung, 2001,
S. 19f.

126 Knappe, Das Problem der tberholenden Kausalitat, 1954, S. 90 ff.
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das denselben Schaden wie das Erstereignis herbeigefithrt hitte, konne
einen zuvor entstandenen Ersatzanspruch daher nicht mehr untergehen
lassen. Wiirde man Reserveursachen doch berticksichtigen, miisste man
auch die rechtlichen Folgen, die sie im Falle ihres Eintretens nach sich ge-
zogen hitten, bei der Schadensbestimmung mitbertcksichtigen. Das ware
der dann entstandene hypothetische Schadensersatzanspruch gegen einen
hypothetischen Drittschadiger. Wiirde man diesen aufler Acht lassen, hitte
der Geschadigte, wie schon von Knappe argumentiert, gar keinen Ersatzan-
spruch, obwohl ihm ein solcher im hypothetischen Vergleichszustand zu-
gestanden hatte. In einem Fall, in dem das Zweitereignis nicht zu einem
Ersatzanspruch gefiihrt hitte, wiirde der Geschadigte durch die Beriick-
sichtigung von Reserveursachen gar keinen Ersatz bekommen, was eben-
falls in hochstem Mafe unbillig wire. Reserveursachen seien daher grund-
satzlich nicht zu bertcksichtigen.'?”

Niederlander schlieflich bezweifelt sogar den oben als unmissverstind-
lich dargestellten Wortlaut des §249 BGB. Er ist der Meinung, dass die
Formulierung dieser Norm die Berticksichtigung von Reserveursachen
nicht eindeutig vorschreibe. Denn was genau im Rahmen des Zustandsver-
gleichs beriicksichtigt werden solle, lasse §249 BGB offen. Der Wortlaut
konne auch so verstanden werden, dass der schadensfreie Zustand als
Vergleichszustand heranzuziehen sei.!?® Diese Interpretation wird jedoch
ihrerseits wieder bestritten.!?’

2.2.3. Grundsatzliche Unbeachtlichkeit von Reserveursachen

Aufgrund dieser Kritik an der Losung, die sich fiir eine grundsitzliche
Beachtlichkeit von hypothetischen Kausalverlaufen ausspricht, wurde und
wird auch vertreten, dass hypothetische Kausalverlaufe bei der Ermittlung
eines zivilrechtlichen Schadens unbeachtlich sein sollen. Dabei fiihren
jedoch beinahe alle Vertreter dieser Meinung auch Konstellationen auf,
in denen Reserveursachen ausnahmsweise doch berticksichtigt werden
sollten. So kommt es teilweise im Ergebnis zu dhnlichen Ansichten wie
im vorangehenden Abschnitt.

Einer derjenigen, die die Nichtbertcksichtigungs-Linie am konsequen-
testen verfolgen, ist Otto Lange. Fur ihn dirfen Reserveursachen im

127 Wilbelm Weber, Der Betrieb 1950, 496 (496f).
128 Niederlinder, AcP 1954, 41 (51 ff).
129 Z.B.von Hofmann, VersR 1960, 1063 (1071).
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Schadensrecht nur dann berticksichtigt werden, wenn das explizit gesetz-
lich geregelt ist, sonst nicht. Die entsprechenden Normen, beispielsweise
§§ 287, 848 BGB, liefSen sich so verstehen, dass auch der Gesetzgeber hypo-
thetische Reserveursachen nur in diesen geregelten Fillen berticksichtigen
wollte. Da sich Reserveursachen grundsitzlich nicht kausal auf Schadigun-
gen auswirken wiirden, dirften an jene ohne eine ausdrickliche gesetzli-
che Anordnung auch keine rechtlichen Konsequenzen gekniipft werden.
Wirde ein Richter hypothetische Kausalverldufe trotz dieser fehlenden
Normierung berticksichtigen, wiirde das seine Auslegungskompetenzen
tiberschreiten.!30

Inga Rosenbaum stellt nach urspringlich entgegengesetzter Tendenz,
die sie aus der Differenzhypothese ableitet fest, dass Reserveursachen
grundsitzlich unbeachtlich sein missten und dass das Gegenteil nur in
Ausnahmefillen moglich sei. Eine Berticksichtigungslosung wiirde nam-
lich grundsatzlich gegen das schadensrechtliche Ausgleichsprinzip versto-
Ben. Dieses verlange, dass ein verursachter Schaden vom Schidiger auszu-
gleichen sei.!3! Hypothetische Kausalverlaufe spielten bei der Schadenser-
mittlung insbesondere dann keine Rolle, wenn das Schadigungsobjekt im
Zeitpunkt der Schadigung dem Wirkungskreis der Reserveursache schon
entzogen war, diese das Schadigungsobjekt also gar nicht mehr hatte tref-
fen konnen. Nur in Fillen, in denen der Schaden sich erst im Laufe der
Zeit entwickle, wiren hypothetische Geschehensverldufe ausnahmsweise
zu bericksichtigen. Das gleiche gelte in den Anlagefillen, da dann schon
im Schidigungszeitpunkt eine reale Wertminderung vorgelegen habe.
Denn die sichere Aussicht, dass das Schidigungsobjekt in naher Zukunft
sowieso durch in ihm selbst angelegte Faktoren geschadigt worden wire,
mindere den Wert des Objekts schon in der Gegenwart.!32

Auch Werner spricht sich dafiir aus, Reserveursachen grundsatzlich
nicht, ausnahmsweise aber in bestimmten Einzelfillen zu berticksichtigen.
Denn das Gesetz normiere die Beachtlichkeit gerade nicht ausdricklich,
was fiir eine generelle Beriicksichtigungs-Losung aber notig sei. Wie vie-
le andere vertritt auch er, dass man aus den gesetzlichen Regelungen
§§287 S.2 und 848 BGB weder durch Analogie noch durch Gegenschluss

130 Otto Lange, JR 1951, 73 (74f); mit wohl dhnlicher Konsequenz lehnt auch
Hirsch, Schuldrecht Allgemeiner Teil, 2018, Rn. 1048 die Berticksichtigung von
Reserveursachen ab. Das begrindet er insbesondere mit dem sonst unbilligen
Ergebnis in Drittbeteiligungsfallen.

131 Rosenbaum, Hypothetische Kausalitit und Schadensersatz, 2010, S. 121; ebenso
Honsell, JuS 1973, 69 (72).

132 Rosenbaum, Hypothetische Kausalitit und Schadensersatz, 2010, S. 121.
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eine allgemeingiltige Losung fir das Problem der hypothetischen Kausal-
verlaufe ableiten konne. Nicht einmal aus §249 BGB sei eine klare Aus-
sage herauslesbar.!33 Das Missbrauchspotential, das eine generelle Bertick-
sichtigungs-Losung mit sich bringe, spreche jedoch eindeutig dagegen,
Reserveursachen bei der Ermittlung eines Schadens zu beachten. Denn
dieses kdnne den Erstschidiger dazu veranlassen, die Zahlung des Ersatz-
anspruchs so weit wie moglich hinauszuzogern, um potentiellen Reser-
veursachen zum Eintreten zu verhelfen.3* Zu beriicksichtigen sei auch,
dass, wiren hypothetische Kausalverliufe beachtlich, der Erstschadiger,
wenn eine Reserveursache nach der Erfillung auftreten wiirde, die gezahl-
te Ersatzforderung nach dem Bereicherungsrecht zuriickfordern kénnte.
Das erscheine unbillig.!35 Nur ausnahmsweise durften Reserveursachen
daher tber §242 BGB berticksichtigt werden, um Einzelfallgerechtigkeit
herzustellen. Deshalb sei auch die Bildung von Fallgruppen, wie es bei-
spielsweise von der Rechtsprechung, aber auch in der Wissenschaft vorge-
schlagen werde, abzulehnen.!3¢

Auch die Lésungsvorschlige von Heinemann und Zieser gehen in die-
se Richtung. Laut Zieser diirfen hypothetische Geschehensverlaufe nur
ausnahmsweise im Rahmen des §252 BGB bei entgangenem Gewinn be-
ricksichtigt werden.!¥” Heinemann nimmt aus der schematischen Nicht-
beriicksichtigungs-Losung nur die Anlageschiden heraus. Diese Schiden
sind seiner Meinung nach zwar durchaus bei der Schadenszurechnung
zu berticksichtigen. Bei ihnen handle es sich jedoch eigentlich nicht um
Fille der hypothetischen Kausalitat. Denn die Existenz der Schadensanla-
ge stelle schon im Schidigungszeitpunkt eine reale Wertminderung und
somit einen wirklichen Schaden am Objekt dar. Die Beriicksichtigung
von Anlageschaden sei also nur ein normaler Schritt im Rahmen der
Schadensberechnung. Fir Heinemann kann nicht einmal im Rahmen
des Anspruchs auf Ersatz des entgangenen Gewinns ein hypothetischer
Kausalverlauf berticksichtigt werden. Denn im Rahmen von §252 BGB
sei schon der als ersatzfihig normierte entgangene Gewinn eine hypotheti-
sche Grofle. Wiirde aber eine Reserveursache den Eintritt des entgangenen
Gewinns verhindert haben, so wiren die Tatbestandsmerkmale des §252

133 Werner, NJW 1957, 1857 (1858 ff).

134 Werner, NJW 1957, 1857 (1859); ebenso Zieser, Der Schadensersatzanspruch bei
uberholender Kausalitat nach deutschem Zivilrecht, 1955, S. 70f.

135 Otto Lange, JR 1951, 73 (74); Zeuner, AcP 1959, 441 (443 ff).

136 Werner, NJW 1957, 1857 (1859).

137 Zieser, Der Schadensersatzanspruch bei tberholender Kausalitit nach deut-
schem Zivilrecht, 1955, S. 73f.
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BGB nicht erfiillt und der hypothetische Kausalverlauf hatte ausnahmswei-
se eine haftungsbefreiende Wirkung. Das sei nur der Fall, wenn sich die
Reserveursache vor dem potentiellen entgangenen Gewinn ausgewirkt hat-
te. Dann wire ndmlich ein Gewinn niemals erzielt und somit ein Nachteil
auch nicht verursacht worden. Es fehle also an einem realen Schaden, der
durch eine hypothetische Ursache ebenfalls hervorgerufen worden wire.
Da es sich dabei um das entscheidende Charakteristikum der Fallgruppe
der Reserveursachen handle, sei diese im Falle des §252 BGB gar nicht
betroffen. Fiir die Losung der restlichen verbleibenden (vermeintlichen)
Konstellationen der hypothetischen Kausalverldufe sollte der Schidiger
fir den Schaden aufkommen, den er tatsichlich auch verursacht habe.
Dagegen spreche auch nicht der schadensrechtliche Gewinnabwehrgedan-
ke, der teilweise zur Rechtfertigung einer Beachtlichkeits-Losung herange-
zogen werde. Denn der Geschidigte wirde, liefe man Reserveursachen
unbeachtet, iberhaupt keinen Gewinn machen, wie das beispielsweise bei
der Vorteilsausgleichung der Fall sei. Der Gewinnabwehrgedanke misse
also gar nicht bemutht werden. Der Schadiger werde daher auch nicht
benachteiligt, wenn hypothetische Kausalverldufe bei der Ermittlung des
Schadens unberucksichtigt blieben.!38

Niederlander fihrt weiter gegen die Berticksichtigung von Reserveursa-
chen an, dass, wiirde man diese berticksichtigen, der Geschadigte gleichzei-
tig Sach- und Forderungsrisiko fiir ein und dieselbe Vermogensposition
tragen musste. Diese beiden Risiken stiinden normalerweise aber in einem
entweder-oder-Verhaltnis und befinden sich daher in unterschiedlichen
Risikosphiren. Solange ein Eigentiimer eine Sache habe, trage er das
Sachrisiko. Erst wenn die Sache durch einen anderen zerstort werde, trete
an die Stelle des Sachrisikos das Risiko der Ersatzforderung. Misste der
Geschadigte nun beide Risiken gleichzeitig tragen, wiirde er in ungerecht-
fertigter Weise benachteiligt. Genau das wire das Ergebnis, wenn nach der
Entstehung eines Schadensersatzanspruchs hypothetische Ereignisse den
bestehenden Schadensersatzanspruch noch beeinflussen konnten.! Fir
Niederlander stellt, wie fiir Heinemann, auch der Ersatz des entgangenen
Gewinns nach §252 BGB keine Ausnahme dar, in der Reserveursachen
beriicksichtigt werden koénnen. Denn zum einen stelle die Aussicht auf
Ersatz des entgangenen Gewinns kein rechtliches Nullum dar und konne
dem Geschidigten, wie ein Ersatzanspruch fiir eine Sache, nicht einfach
genommen werden. Zum anderen greife auch in dieser Konstellation das

138 Heinemann, Uberholende Kausalitit und Schadensbegriff, 1961, S. 87 ff.
139 Niederlinder, AcP 1954, 41 (51 ff).
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Argument, dass man dem Geschidigten nicht die Risiken zweier verschie-
dener Sphiren aufbiirden dirfe. Denn das Risiko, mit einem Gegenstand
Gewinn machen zu kénnen, befinde sich in derselben Risikosphire, in
der auch das Risiko des Untergangs der Sache selbst verortet sei. Sobald
ein Schaden eintrete, werde dieses Untergangsrisiko durch das Forderungs-
risiko und die Aussicht auf Ersatz fiir zukinftigen entgangenen Gewinn
ersetzt.!40

Dieses Risikospharen-Argument wird nicht nur von Niederlander vertre-
ten, sondern auch von weiteren Autoren in die Diskussion eingebracht,!!
von anderen aber wiederum entkriftet. So wird gesagt, das Abstellen auf
Risikosphiren sei kein Argument, das gegen die Berticksichtigung von Re-
serveursachen herangezogen werden konne. Denn Sach- und Forderungs-
risiko seien voneinander vollstindig unabhingig. Eine Sache kdnne sich
nachtriglich im Wert mindern oder steigern. Ein solventer Schuldner kén-
ne insolvent werden, ein insolventer Schuldner kénne zu Vermogen kom-
men. Die beiden Bereiche kénnten daher nicht gegeneinander aufgerech-
net werden.!#? Auflerdem sei die Unterscheidung nach Risikospharen dem
Schadensersatzrecht grundsitzlich fremd. SchlieSlich werde diese Uberle-
gung bei den Anlageschiden nie angefiihrt, was aber fiir eine konsequente
Problemlosung ebenso passieren misste. Denn die Berticksichtigung die-
ser Konstellation bei der Ermittlung eines Schadensersatzes sei, wie bereits
dargestellt, beinahe unstrittig, obwohl auch hier unterschiedliche Risiko-
sphiren betroffen seien.!® Dartiber hinaus missten nicht nur Haftpflicht-
glaubiger das Forderungsrisiko tragen, sondern jeder Geldschuldglaubiger,
beispielsweise auch derjenige, der Anspriiche aus dem Bereicherungsrecht
oder einer Geschaftsfihrung ohne Auftrag habe. Daher konne das For-
derungsrisiko ,wohl kaum der vom Gesetz gewollte Ausgleich fur die
Befreiung von dem Risiko des hypothetischen Schadenseintritts sein.“144
Der Forderungsglaubiger miisse also auch sonst zusitzlich das Risiko von
hypothetischen Geschehensverlaufen tragen, das sei nicht auf Reserveursa-

140 Niederlinder, JZ. 1959, 617 (619f).

141 Erman/Ebert, Burgerliches Gesetzbuch, 2020, Vor §§ 249-253 Rn. 72; Kahrs, Kau-
salitat und Gberholende Kausalitat im Zivilrecht, 1969, S. 58f; Zeuner, AcP 1959,
441 (443 ff).

142 Caemmerer, Das Problem der tberholenden Kausalitait im Schadensrecht, in:
Caemmerer, 1968, S.411ff. (441); Hermann Lange/Schiemann, Handbuch des
Schuldrechts 1, 2003, 4 IV; Thiising, Wertende Schadensberechnung, 2001,
S. 454.

143 Hermann Lange/Schiemann, Handbuch des Schuldrechts 1, 2003, 4 IV.

144 Hofmann, VersR 1960, 1063 (1073).
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chen beschrankt. Auch durch die Unbeachtlichkeits-Losung werde der Ge-
schadigte nicht davon befreit, dass er ungewollter Weise plotzlich statt ei-
nes Gegenstands eine Ersatzforderung habe. Dass man dem Geschidigten
die Moglichkeit gebe, nun aus dieser unfreiwilligen Situation Gewinn zu
schlagen, indem Reserveursachen grundsatzlich unbertcksichtigt blieben,
konne dafiir auch keine Kompensation darstellen. Insbesondere wiirden so
Grundgedanken des Schadensrechts missachtet, nimlich die Ausgleichs-
und die Gewinnabwehrfunktion. Daher sind Reserveursachen nach der
Meinung von Hofmann grundsitzlich zu berticksichtigen.!43

Groferichter setzt dem Risikosphiren-Argument ebenfalls entgegen,
dass die Doppelung der zu tragenden Risiken eine allgemeine Folge des
Schadensrechts sei und sich nicht auf den Bereich der hypothetischen Kau-
salverliufe beschrinke. Aufferdem setze das Argument, dass der Ersatzan-
spruch an die Stelle des Objekts trete, immer voraus, dass die eingetretene
Objektschidigung bereits zu einem Schadensersatzanspruch gefithrt hitte.
Im Zeitpunkt der Schadenszurechnung gehe es aber eigentlich erst um die
Frage, ob ein solcher Objektschaden tberhaupt eingetreten sei. Die Festle-
gung auf eine bestimmte Berechnungsmethode fiir die Hohe des Schadens
diirfe dieses Ergebnis der Frage des ,,ob“ nicht vorwegnehmen. Wolle man
Reserveursachen bei Objektschidden a priori ausschliefen, miisse man sich
daher auf den realen Schadensbegriff berufen, der den Objektschaden als
Mindestschaden ansieht. Auf Grundlage der Differenzhypothese sei dieses
Ergebnis nicht schliissig zu argumentieren. 46

2.2.4. Berucksichtigung abhangig vom Verschulden des Ersttaters

Eine kleine Gruppe von Autoren spricht sich nicht, wie die beiden bisher
dargestellten Gruppen, grundsitzlich fiir oder gegen die Beriicksichtigung
von Reserveursachen aus, sondern macht die Frage abhingig vom Ver-
schulden des Ersttaters.

Diesen Gedanken findet man schon frith in Larenz® Monographie ,Ver-
trag und Unrecht®. In einem kurzen Abschnitt, in dem sich das Buch dem
Thema der hypothetischen Kausalitit widmet, merkt der Autor an, dass
die vollstandige Bertcksichtigung von Reserveursachen unserem Gerech-
tigkeitssinn dann widerspreche, wenn der Erstschadiger seine Schiadigung

145 Hofmann, VersR 1960, 1063 (1073).
146 GrofSerichter, Hypothetischer Geschehensverlauf und Schadensfeststellung, 2001,
S. 44f.
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vorsatzlich begangen habe. Eine solche Behandlung von hypothetischen
Kausalverlaufen stiinde in klarer Opposition zum Verantwortungsgedan-
ken, entsprache aber dem schadensrechtlichen Ausgleichsprinzip. Da diese
beiden zivilrechtlichen Grundsitze fiir die zu betrachtenden Fille also un-
terschiedliche Ergebnisse vorgdben, misste man sich entscheiden, welches
Prinzip héher zu gewichten sei. Larenz belasst es an dieser Stelle dann bei
diesem Hinweis. Die Entscheidung, welche Losung hier die richtige wire,
trifft er nicht.'47

Einer der wohl konsequentesten Vertreter, der die Frage nach der
Beachtlichkeit von hypothetischen Kausalverldufen tatsichlich Gber den
Grad des Verschuldens des Ersttiters losen will, ist Knappe. In seiner
Dissertation untersucht er sehr griindlich die Rechtsprechung des Reichs-
gerichts und kommt zu dem Ergebnis, dass der von diesem urspriinglich
aufgestellte Unbeachtlichkeitsgrundsatz bei Reserveursachen nur sehr in-
konsequent eingehalten wurde.'# Deshalb sucht er nach einer Begriin-
dung fir die voneinander abweichenden Entscheidungen. Er findet diese
im Verschuldensmoment. Seiner Meinung nach wurden hypothetische
Ursachenverldufe regelmafSig dann fiir unbeachtlich gehalten, wenn der
tatsichliche Schidiger vorsitzlich oder grob schuldhaft gehandelt hatte.
Deshalb wurde der Schadiger in diesen Fallen nicht durch die Beachtung
von Reserveursachen begiinstigt. In den Fillen, in denen den Erstschidi-
ger jedoch nur leichtes Verschulden traf, oder in denen das schidigende
Ereignis nur ein Zufallsereignis darstellte, seien hypothetische Kausalver-
laufe zugunsten des Schadigers als haftungsmindernd berticksichtigt wor-
den. Die Losungen des Reichsgerichts entsprachen dadurch zwar beinahe
durchweg dem allgemeinen Gerechtigkeitsempfinden, stiinden aber auf
sehr unsicheren theoretischen Beinen.!# Man kénne, schreibt Knappe wei-
ter, aus einem natirlichen Verstindnis heraus demjenigen, der schuldhaft
handelt, tatsichlich einen groferen Vorwurf machen, als einem schuldlo-
sen Tater. Und auch innerhalb der Gruppe der Schuldtiter lasse sich eine
Hierarchie zwischen vorsitzlichem und fahrlissigem Handeln und den
Zwischenstufen finden. Diese natiirliche Betrachtungsweise schadensrecht-
licher Sachverhalte misse auch auf die rechtliche Ebene tibertragen wer-
den. Dementsprechend bildet Knappe klare Fallgruppen. Um innerhalb
dieser Gruppen fiir Reserveursachen jeweils zu befriedigenden Ergebnis-
sen zu kommen, analysiert er zuniachst die Funktionen und Grundwerte

147 Larenz, Vertrag und Unrecht, 1937, S. 92f.
148 Knappe, Das Problem der tiberholenden Kausalitit, 1954, S. 24 ff.
149 Knappe, Das Problem der Gberholenden Kausalitit, 1954, S. 14 ff.
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des Schadensrechts. Als dessen Hauptaufgabe erkennt er zunichst die
Ausgleichsfunktion, die besage, dass der Geschidigte vollumfinglich von
Schiden befreit werden misse. Ihr Gegenspieler sei die Gewinnabwehr-
funktion, die dafiir sorgen solle, dass der Geschidigte aus der Schadigung
keinen Profit ziehe. Zusammen bildeten sie das Entschiadigungsprinzip.!°
Entgegen der herrschenden Meinung siecht Knappe jedoch neben diesen
beiden Funktionen im Schadensrecht noch einen weiteren Zweck, nam-
lich die Sanktionsfunktion.'S! Denn die Schadensersatzpflicht solle gegen-
tber Tatern, wie die Strafe im Strafrecht, eine abschreckende Wirkung
entfalten. Sie sei allerdings nicht mit der Strafe gleichzusetzen und daher
auch in der Formulierung als ,Sanktion® etwas anderes als ,Strafe“. Dabei
ist sich Knappe durchaus der Tatsache bewusst, dass sich die Motive zum
BGB gegen eine moralisierende Verschuldensabstufung beim Schadenser-
satz aussprechen.’? Er schreibt, in ihnen werde die Meinung vertreten,
dass nur das Prinzip der vollen Entschidigung zu juristisch befriedigen-
den Ergebnissen fiihren wirde. Bemihe man jedoch eine historische
oder eine rechtsvergleichende Perspektive, wiirde man sehen, dass diese
Annahme der Motive falsch sei. Daher seien andere Losungen, als sie vom
Gesetzgeber urspringlich gewollt waren, durchaus denkbar und wirden
in fremden Rechtsordnungen auch schon bestehen. Aufferdem tbersihen
die Motive bei ihrer Konzentration auf den Geschddigten, dass auch die
Interessen des Schidigers gewahrt werden mdassten. So kommt Knappe
zu dem Schluss, dass die Griinde, die gegen eine Verschuldensabstufung
sprachen, nicht haltbar seien. Daher seien auch alle Losungen, die aus
dem Gesetz abgeleitet werden konnten, nicht tiberzeugend. Wenn aber das
Gesetz eine Materie unsachgemafs 16se, kdnne man an dieser Stelle, ebenso
wie im Falle eines vollstaindigen Fehlens jeglicher Regelung, von einer
Licke im Gesetz ausgehen. Diese musse dann entsprechend der allgemei-
nen Grundsitze geschlossen werden. Um nun eine gerechte Losung zu fin-
den, schaut Knappe insbesondere auf den Sanktionsgedanken, der seiner
Meinung nach einen Hauptbestandteil der Verschuldenshaftung darstellt.
Da namlich gerade die Schuldhaftung in Gesetz und Gesellschaft eine
besondere Rolle spiele, habe auch das BGB auf diese Weise den Sanktions-
gedanken implizit anerkannt. Liefe man den Sanktionsgedanken aufler

150 Knappe, Das Problem der Gberholenden Kausalitit, 1954, S. 101 ff.

151 Eine Sanktionsfunktion des Schadensrechts erkennt auch Rother, Haftungsbe-
schrinkung im Schadensrecht, 1965, S. 204.

152 Siehe Mugdan, Die gesamten Materialien zum Biirgerlichen Gesetzbuch fir das
Deutsche Reich, 2005, S. 10.
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Acht, konnten, wie die bisherigen Losungen zeigten, nur unbefriedigende
Ergebnisse fiir das Problem der Reserveursachen gefunden werden. Die
nur indirekte Anerkennung des Sanktionsprinzips und die Tatsache, dass
es im Gesetz nicht ausdriicklich erwahnt werde, sprachen auch nicht ge-
gen dessen Existenz; auch andere Grundgedanken des BGB seien nicht
explizit erwihnt, sondern stinden als Ausgangsbedingungen hinter den
Normen und kénnten sich entsprechend den aktuellen gesellschaftlichen
Konventionen immer wieder dndern.'3 So kommt Knappe fiir die ver-
schiedenen Fallgruppen anhand einer jeweils erfolgten Abwigung der drei
Schadensprinzipien zu unterschiedlichen Ldsungen, bei denen die Bertick-
sichtigung der Reserveursachen vom Grad des Verschuldens abhangt:

oI a) Ist die erste Ursache grob schuldhaft (vorsitzlich oder grob-
fahrlassig) gesetzt und die zweite ein Zufallsereignis, so bleibt der
nachtragliche hypothetische Umstand unbericksichtigt, den Erstverur-
sacher trifft die volle Schadensersatzpflicht. (Die Sanktionsfunktion
dominiert tiber den Gewinnabwehrgedanken, die Ausgleichsfunktion
ist nicht berthrt).

b) Das gleiche gilt unabhingig von der Art des ersten Haftungs-
grundes, falls das nachtrigliche hypothetische Schadensereignis von
einem Dritten zu vertreten ist. (Die Ausgleichsfunktion herrscht, der
Gewinnabwehrgedanke greift nicht ein, die Sanktionsfunktion unter-
stitzt starker oder schwiacher den Ausgleichsgesichtspunkt).

II. Bildet der erste Umstand ein leicht fahrlassiges Verhalten oder
einen Haftungsgrund ohne Verschulden, und der zweite a) ein Zu-
fallsereignis oder b) ein eigenes Verhalten des Geschadigten, so ist
die nachtrigliche hypothetische Schadensursache zu berticksichtigen,
der Erstverursacher nur zum Ersatz desjenigen Schadens verpflichtet,
der nicht auch in Folge des zweiten Ereignisses eingetreten wire.
(Der Gewinnabwehrgedanke dominiert iber die Sanktionsfunktion,
der Ausgleichsgesichtspunkt ist nicht bertihrt; zu b) greift auch ein
Schadensverteilungsgedanke aus § 254 BGB ein).

II1. Hat der Erstverursacher grob schuldhaft (vorsatzlich oder grobfahr-
lassig) gehandelt und das zweite Ereignis der Geschadigte selbst zu
vertreten, so ist nach den Umstinden des Einzelfalls, unter genauer

153 Knappe, Das Problem der Gberholenden Kausalitit, 1954, S. 93 ff.
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Abwagung des beiderseitigen Verhaltens, insbesondere des Verschul-
dens, zu entscheiden, ob der Schidiger vollen, teilweisen oder Ersatz
nur in dem Umfang zu leisten hat, als der Schaden nicht auch infolge
der zweiten hypothetischen Ursache entstanden wire. (Billigkeitsab-
wiagung unter entsprechender Anwendung des Gedankens aus §254
BGB).“154

Auch Rudolf Schmidt steht einer Losung, die nach dem Verschulden
des Ersttaters differenziert, nicht ablehnend gegentber. Er ist sogar der
Meinung, dass im Zivilrecht durchaus ein Strafgedanke enthalten sei.
Seiner Meinung nach kann dieser als Argument in die Diskussion um
die Beachtlichkeit von Reserveursachen eingebracht werden.!'s> Ebenso
raumt Hermann Lange ein, dass in vielen Urteilen unausgesprochen der
Verschuldensgrad bei der Fallldsung beriicksichtigt werde, oft hinter an-
deren Argumenten verborgen. Er findet dieses Vorgehen gerechtfertigt,
denn bei der Frage nach der Beachtlichkeit von Reserveursachen handle
es sich um eine ungeregelte!>¢ und daher ausfillungsbedurftige Thematik.
Die Tatsache, dass das geltende Schadensrecht nicht nach verschiedenen
Verschuldensgraden differenziere, werde immer wieder kritisiert. Daher
sollte dieses sowieso schon beanstandete Versiumnis nicht auch noch auf
eine gesetzlich ungeloste Materie iibertragen werden.!s” Schlieflich geht
auch Coing davon aus, dass dem Schadensrecht eine gewisse Buf$funktion
innewohnt.!58

Weit uberwiegend wird die Idee eines Sanktionsgedankens und einer
daraus folgenden Differenzierung nach dem Verschuldensgrad jedoch ex-
plizit abgelehnt. Neumann-Duesberg widerspricht Knappe schon in der
Definition der Ereignisse, die unter den Begrift der hypothetischen Kausa-
litdt gefasst werden konnten. Fiir letzteren miissen Reserveursachen nam-
lich vollstindig hypothetisch geblieben sein und dirfen sich in keiner
Weise mehr ausgewirkt haben. Diese Betrachtungsweise ist fiir Neumann-
Duesberg zu eng. Das wiirden beispielsweise schon die Anlagefalle zeigen.
Denn auch diese Falle wiirden der hypothetischen Kausalitat zugerechnet,
obwohl sich die Schadensanlage im Zeitpunkt ihrer Wirkung tatsichlich
kausal auf den Geschadigten auswirke. Es dirfe bei der Einordnung kei-

154 Knappe, Das Problem der tiberholenden Kausalitit, 1954, S. 116f.

155 Schmidt, AcP 1953, 112 (130).

156 So Mugdan, Die gesamten Materialien zum Biirgerlichen Gesetzbuch fir das
Deutsche Reich, 2005, S. 10.

157 Hermann Lange, AcP 1952/53, 153 (166f).

158 Coing, Stiddeutsche Juristen-Zeitung 1950, 865 (871).
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nen Unterschied machen, ob die Ursache hypothetisch geblieben sei, oder
nicht. Nur der Schadenseintritt miisse hypothetisch sein.’*” Vom Verschul-
den dirfe die Beriicksichtigung der Reserveursachen auf keinen Fall ab-
hangig gemacht werden. Denn der Verschuldensgrad spiele im Schadens-
recht grundsitzlich keine Rolle. Da die Besonderheit von hypothetischen
Kausalverlaufen nicht im Verschulden liege, sollte der allgemeine Grund-
satz hier auch nicht aufgegeben werden.'®® Die von Knappe angefiihrte Ge-
setzesliicke bestehe auflerdem nicht. Besonders bedenklich sei auch die
Art, wie er diese angebliche Liicke methodisch auszufiillen versuche. Denn
Juristen missten sich auch bei der Rechtsfortbildung an die gesetzlichen
Grenzen halten, was nicht der Fall sei, wenn bei der Beurteilung von hypo-
thetischen Kausalverldufen das Verschulden als entscheidender Mafstab
herangezogen werde. Das Gesetz kenne diesen und auch eine Sanktions-
funktion niamlich nicht.'¢!

Das betonen auch andere Autoren immer wieder. Im deutschen Zivil-
recht gebe es weder eine Sanktionsfunktion noch diirfe der Verschuldens-
grad bei der Schadensbestimmung eine Rolle spielen. Jegliche Losung, die
auf diesen Argumenten fufle, sei daher abzulehnen.!¢?

2.2.5. Losung nach den Regeln der Vorteilsausgleichung

Eine weitere kleine Gruppe vertritt die Ansicht, die Frage nach der Beacht-
lichkeit von hypothetischen Kausalverlaufen sei nach den Regeln der Vor-
teilsausgleichung zu 16sen.'®> Denn zwischen den Rechtsinstituten ,,Vor-
teilsausgleichung® und ,hypothetische Kausalitat“ bestiinden durchaus Ge-
meinsamkeiten, insbesondere unter einem okonomischen Blickwinkel.!64

159 Neumann-Duesberg, JZ 1955, 263 (263f).

160 Hofmann, VersR 1960, 1063 (1072f); Niederlinder, JZ 1959, 617 (618f); Zieser,
Der Schadensersatzanspruch bei Gberholender Kausalitit nach deutschem Zivil-
recht, 1955, S. 52f.

161 Zieser, Der Schadensersatzanspruch bei tberholender Kausalitit nach deut-
schem Zivilrecht, 1955, S. 55f.

162 Bechthold, Die Behandlung der sogenannten wberholenden Kausalitit, 1963,
S. 44f; Hueck, JR 1953, 404 (405f); MiiKo/Oetker, Miinchener Kommentar zum
Burgerlichen Gesetzbuch, 2022, § 249 Rn. 212.

163 Grunsky, Hypothetische Kausalitat und Vorteilsausgleichung, in: Medicus, 1992,
S. 469 ft; Isele, JW 1934, 89; Veith, JW 1933, 2641.

164 Gebauer, Hypothetische Kausalitit und Haftungsgrund, 2007, S. 7f; Knappe, Das
Problem der iiberholenden Kausalitit, 1954, S. 64; Wendehorst, Anspruch und
Ausgleich, 1999, S. 104 ff.
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Es gehe namlich in beiden Konstellationen darum, zu entscheiden, ob
die durch eine Schiadigung verhinderten Vermégensminderungen bei der
Schadenszurechnung beriicksichtigt werden mdassten, oder nicht.'®’

Viele sehen den Hauptunterschied zwischen beiden Rechtsinstituten,
und daher ein Gegenargument gegen einen gleichlaufenden Lsungsvor-
schlag, darin, dass es bei der Vorteilsausgleichung um die Berticksichti-
gung realer Vorteile gehe, wahrend sich das Problem der hypothetischen
Kausalitit um rein hypothetisch gebliebene Vorteile drehe.'®¢ Diese Argu-
mentation uberzeugt z. B. Wendehorst nicht. Sie gibt zu bedenken, dass
auch ersparte Aufwendungen unter das Stichwort ,Vorteilsausgleichung®
fielen.'6” Als typisches Beispiel dafiir nennt sie ersparte Haushalts- und
Verpflegungskosten, die sich ein Geschadigter wihrend eines Kranken-
hausaufenthalts anrechnen lassen miisse.!®® Gerade dabei handle es sich
namlich wie bei Reserveursachen um rein hypothetische Uberlegungen.
Im Rahmen der Vorteilsausgleichung werde bei der Ermittlung des Ersatz-
anspruchs des Weiteren, ebenfalls wie bei der Betrachtung hypothetischer
Kausalverlaufe, durchaus darauf abgestellt, ob ein Geschadigter einen Ver-
lust erlitten habe, oder nicht. Auerdem hinge die Einordnung eines Sach-
verhaltes in eine der beiden Fallgruppen haufig nur von der gewihlten
Formulierung und damit vom Zufall ab: ,Ist dem Geschédigten beispiels-
weise aufgrund der Amtspflichtverletzung eines Notars ein Steuernachteil
bei Aufdeckung einer Betriebsreserve entstanden und wird der Betrieb
wenig spater verduflert, kann man entweder darauf abstellen, daf§ die steu-
erliche Mehrbelastung dann ohnehin eingetreten wire, oder aber darauf,
daf§ bei der Verduflerung nur eine entsprechend verminderte Belastung
entstanden ist.“! Daher befiirwortet sie einen Gleichlauf der Losungen
fir die hypothetische Kausalitit und die Vorteilsausgleichung.!7°

Dies verfocht auch Moors schon 1954. Seiner Meinung nach kann ein
vermiedener Schaden einem erlangten Vorteil gleichgestellt werden. Im
Rahmen der Schadenbestimmung anhand der Differenzhypothese wiirde

165 Gebauer, Hypothetische Kausalitit und Haftungsgrund, 2007, S. 7f; Knappe, Das
Problem der iberholenden Kausalitit, 1954, S. 64.

166 Gebauer, Hypothetische Kausalitit und Haftungsgrund, 2007, S. 7f; Otto Lange,
JR 1951, 73 (74f); Hermann Lange/Schiemann, Handbuch des Schuldrechts 1,
2003,412.

167 Wendehorst, Anspruch und Ausgleich, 1999, S. 104 ff.

168 Wendehorst, Anspruch und Ausgleich, 1999, S. 104 ff; ebenso MiiKo/Oetker, Miin-
chener Kommentar zum Biirgerlichen Gesetzbuch, 2022, § 249 Rn. 242.

169 Wendehorst, Anspruch und Ausgleich, 1999, S. 104 ff.

170 Im nichsten Abschnitt wird ihr Losungsweg noch ausfihrlicher dargelegt.
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namlich bei der Ermittlung der eingetretenen Verluste auch nicht immer
nur auf reale Einbuflen abgestellt. Denn beispielsweise der entgangene
Gewinn, der vom BGB positiv als Schaden angesehen werde, bestehe ei-
gentlich nicht als wirkliche, sondern nur als vorgestellte, hypothetische
Vermoégensminderung. Nach diesem Prinzip konne auch ein hypothetisch
gebliebener, vermiedener Schaden einer Reserveursache als Vorteil angese-
hen und daher nach den Regeln der Vorteilsausgleichung behandelt wer-
den. Ein Gleichlauf der Vorteilsausgleichung mit den Fallen der hypotheti-
schen Kausalverlaufe sei daher grundsitzlich gerechtfertigt. Das sei nur fiir
zwei Fallgruppen nicht der Fall. Zum einen erlange der Geschidigte in
den Fallen der hypothetischen Drittbeteiligung keinen Vorteil. In diesen
Fallen erhalte der Geschidigte schon keinen Ersatzanspruch gegen den
Zweitschadiger, so dass der Anspruch gegen den Erstschadiger bestehen
bleiben miisse, damit der erlittene Schaden kompensiert werden kénne.
Die Regeln der Vorteilsausgleichung dirften daher nicht angewendet wer-
den. Zweitens konne der durch die Reserveursache verschaffte Vorteil nur
dann berticksichtigt werden, wenn diese Reserveursache adiquat kausal
durch die erste Schidigungshandlung verursacht worden sei, nicht jedoch,
wenn der Addquanzzusammenhang verneint werden musse. Letzteres wiir-
de beispielsweise im oben schon erwihnten Fall vorliegen, in dem ein
Dieb eine Uhr aus einem Haus stiehlt, kurz bevor dieses Haus abbrennt.
Die Tatsache, dass ein Haus abbrenne, sei nimlich keine adiquate Folge
dessen, dass vorher ein Dieb eine Uhr aus diesem Haus gestohlen habe.1”!
Letztendlich spricht sich Moors also vor allem in den sonst als Anlagefille
bezeichneten Fallkonstellationen fir die Losung im Sinne der Vorteilsaus-
gleichung aus. In den restlichen Fillen verneint er die Beachtlichkeit der
hypothetischen Kausalverliufe.

Auch Grunsky vertritt einen dhnlichen Losungsweg. Seiner Meinung
nach stellt die Frage nach der Beachtlichkeit von Reserveursachen einen
Unterfall der Vorteilsausgleichung dar. Den Vorteil, den der Geschadigte
erlangt, erkennt er bei den Fillen der Reserveursachen darin, dass der
tatsdchliche Geschehensverlauf verhindert habe, dass ein anderes (das hy-
pothetische) Ereignis das geschidigte Objekt treffen konnte. Seiner Mei-
nung nach gibt es keinen relevanten Unterschied zwischen dieser gerade
beschriebenen Situation und dem Fall der Vorteilsausgleichung, in dem
der Vorteil in einer Vermogensmehrung besteht. Daher misse tber die
Fille mit Reserveursachen wie auch tber die der Vorteilsausgleichung
einheitlich anhand von wertenden Einzelurteilen entschieden werden. Ge-

171 Moors, NJW 1954, 332.
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gen diese Gleichstellung konne vielleicht sprechen, dass das hypothetische
Alternativgeschehen bei der hypothetischen Kausalitit in der Regel den
gesamten Schaden ungeschehen mache, wahrend sich die Vorteilsausglei-
chung meistens nur mit einzelnen Teilpositionen des Schadens beschifti-
ge. Grunsky bemerkt jedoch, dass gerade letzteres nicht der Fall sein miis-
se, nur konne. Auflerdem sei dieser Punkt kein ausreichendes Argument
fiir eine unterschiedliche Behandlung der Fallgruppen.'7?

Ein positiver Effekt der Gleichstellung der beiden Institute liegt seiner
Meinung nach in der Reduktion von Komplexitit. Denn mit seiner Lo-
sung konne auf einem einheitlichen Weg fiir verschiedene Situationen
eine gute Losung gefunden werden. Zwar seien auch die Grundsitze der
Vorteilsausgleichung nicht immer einfach anzuwenden; da ihre Wertun-
gen aber grofStenteils aus dem Gesetz zu entnehmen seien, seien sie jedoch
eingingiger und griffiger als die bisher angebotenen Losungswege fir die
hypothetische Kausalitit. Auf diesem Weg kime man auch durch konsis-
tente Folgerungen dazu, Anlageschiden zu bericksichtigen. Zu diesem
Ergebnis kimen zwar auch die meisten anderen Autoren, allerdings nicht
auf Grundlage einer stichhaltigen Argumentation. Denn die Berticksichti-
gung der Schadensanlagen bei der Schadensermittlung folge bei der hier
angebotenen Losung nicht aus der Eigenschaft des Anlagefalls als Spezial-
fall einer Reserveursache, sondern aus allgemeinen schadensrechtlichen
Grundsitzen. Schlieflich kénne so die Differenzierung zwischen mittelba-
rem und unmittelbarem Schaden, die von der Rechtsprechung und, wie
noch zu zeigen sein wird, auch von vielen Vertretern der Literatur hiufig
bei der Frage nach der Beachtlichkeit von Reserveursachen herangezogen
wird, als verfehlt erkannt werden. Da nidmlich diese Unterscheidung bei
der Vorteilsausgleichung nicht gemacht werde, diirfe darauf auch bei der
Behandlung hypothetischer Kausalverlidufe nicht abgestellt werden.!”3

Als Gegenargument zu dieser Meinung wird immer wieder betont,
man konne nicht sagen, dass es fiir den Geschddigten einen Vorteil dar-
stelle, dass das tatsichliche Schadensereignis verhindert habe, dass ein
anderes Ereignis den Schaden verursachen konnte.17# Ein konkreter Scha-
den kénne sowieso nur einmal eintreten, das geschidigte Objekt nicht

172 Grunsky, Hypothetische Kausalitit und Vorteilsausgleichung, in: Medicus, 1992,
S. 469 ff. (469 ).

173 Grunsky, Hypothetische Kausalitit und Vorteilsausgleichung, in: Medicus, 1992,
S. 469 ff. (473 ff).

174 Hofmann, VersR 1960, 1063 (1072); Knappe, Das Problem der tberholenden
Kausalitit, 1954, S. 64.
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ein zweites Mal zerstort werden. Auch die Tatsache, dass eine andere Art
der Zerstorung verhindert wurde, kdénne fiir den Geschidigten keinen
Vorteil darstellen.!”s Bei der hypothetischen Kausalitit komme es namlich
im Gegensatz zur Vorteilsausgleichung nicht dazu, dass ein eingetretener
Schaden durch eine konkrete Vermogensmehrung wieder ausgeglichen
werde.7¢ Die Losungen fir die Vorteilsausgleichung konnten daher fiir
die hypothetische Kausalitit nicht ausreichend fruchtbar gemacht werden,
so dass beide Falle weiterhin getrennt zu betrachten seien.!””

2.2.6. Einzellésungen

Neben diesen verbreiteten Theorien wurden weitere Losungen entwickelt,
die durchaus innovative Ansitze verfolgen, aber weniger Anhinger gefun-
den haben. Davon sollen hier, ohne Anspruch auf Vollstindigkeit, einige
dargestellt werden.

Dabei ist als erster Hueck zu nennen. Er verwehrt sich gegen die An-
satze, die schadensrechtlichen Fille mit hypothetischen Kausalverldufen
liber Sonderwege zu losen. Er spricht sich stattdessen dafiir aus, die Lo-
sung uber das allgemeine Kausalitatskriterium ,Addquanz® zu suchen.”8
Wenn im Zeitpunkt der Schadensentstehung bereits Umstinde vorlagen,
die auf adiquat kausale Weise eine Reserveursache verursacht hatten, so
sei diese Reserveursache bei der Berechnung des Schadens immer zu be-
ricksichtigen.'”” Um eine ungleiche Behandlung verschiedener Schuldner
zu vermeiden, dirfe es fir diese Berticksichtigung auch keine zeitliche
Grenze geben. Hypothetische Kausalverlaufe miissten daher sowohl vor
als auch nach der Erfiillung des Schadensersatzanspruchs beachtet und
gegebenenfalls entstandene Bereicherungsanspriiche gewihrt werden. Auf
diesem Wege seien sowohl ,normale“ Reserveursachen als auch die Anla-
gefille gut losbar. Ein solch passendes Ergebnis koénne dariiber hinaus
fir die Fille der hypothetischen Drittbeteiligung gewihrleistet werden.
Bei der Losung dieser Konstellationen nach Huecks Ansatz miisse bei der
Ermittlung des durch den Erstschadiger verursachten tatsichlichen Scha-

175 Bechthold, Die Behandlung der sogenannten wberholenden Kausalitit, 1963,
S. 21 ff; Gebauer, Hypothetische Kausalitit und Haftungsgrund, 2007, S. 7f.

176 Heinemann, Uberholende Kausalitit und Schadensbegriff, 1961, S. 87f.

177 Hermann Lange/Schiemann, Handbuch des Schuldrechts 1, 2003, 41 2.

178 S. hierzu Kapitel 3.1.2.

179 Hueck, JR 1953, 404 (406f); ebenso Schmidt, AcP 1953, 112 (126f).
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dens die Reserveursache, die durch einen Dritten verursacht worden wire,
als schadensmindernder Faktor beriicksichtigt werden. Der Erstschadiger
musse dann aber dennoch den vollen Ersatzanspruch leisten. Denn das
Eintreten der ersten Schadensursache sei nicht nur die Ursache fiir den
Schaden selbst, sondern auch dafiir, dass sich die hypothetische Schadens-
ursache des Drittschidigers nicht mehr auswirken und gegen diesen kein
Ersatzanspruch entstehen konnte. Mithilfe der Wertungsgesichtspunkte
des Adaquanzgedankens komme man also in allen Konstellationen zu
zufriedenstellenden Ergebnissen.!8

Hiergegen wird angefiihrt, dass der Adiquanzgedanke grundsitzlich nur
dazu diene, unbeherrschbare Ereignisse generell aus der Haftung auszu-
schlieen. Er konne daher nie die Frage nach der Beachtlichkeit von hy-
pothetischen Kausalverlaufen losen. Auflerdem wire die Differenzierung
danach, ob eine Reserveursache auf adiquate Weise verwirklicht worden
wire, oder nicht, ein unbilliges Unterscheidungskriterium. Denn es gibe
keine Rechtfertigung dafiir, dass eine adidquate Reserveursache einen Scha-
diger eher entlasten solle als eine inadaquate.!8!

Eine weitere Einzellosung stammt von Rother. Er kritisiert grundsatz-
lich, dass es keiner der bestehenden Meinungen gelinge, eine allgemein-
gultige Losung zur Frage der Beachtlichkeit von Reserveursachen im Scha-
densrecht zu prisentieren. Das liegt seines Erachtens nach besonders an
dem Umstand, dass die jeweiligen Theorien sich immer nur auf bestimm-
te, fir sie passende Beispielsfille konzentrierten. So argumentierten die
Verfechter einer Nichtbeachtungslosung grundsitzlich mit Fallen beson-
ders verwerflichen Schidigerhandelns, wihrend die Beachtlichkeit von
Reserveursachen in der Regel an Beispielen gezeigt werde, in denen der
Schadiger nur fahrlissig gehandelt habe.!82

Wie viele andere Autoren beginnt Rother seine an die Kritik der bisheri-
gen Losungen anschlieende eigene Analyse mit der Definition der Ziele
des Schadensrechts. Hier erkennt er insbesondere die Ausgleichs- und die
Sanktionsfunktion. Letztere werde seiner Meinung nach in der Literatur
vor allem bemiiht, um die Nichtberticksichtigung von Reserveursachen zu
begriinden, erstere hingegen als Argument fir deren Berticksichtigung. Sie
seien also offensichtlich nur schwer miteinander in Einklang zu bringen.
Daher pladiert Rother dafiir, den Sanktionsgedanken aufzugeben. Denn

180 Hueck, JR 1953, 404 (406 f).

181 Hermann Lange/Schiemann, Handbuch des Schuldrechts 1, 2003, 4 V; Niederlin-
der, JZ2.1959, 617 (619).

182 Rother, Haftungsbeschrinkung im Schadensrecht, 1965, S. 204 ff.
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der vorrangige Zweck des Schadensrechts sei eindeutig der Ausgleich von
erlittenen Schiden. Das Sanktionsbedirfnis werde tber das Strafrecht
ausreichend abgedeckt. In der Tat kdme es, wirde man diesen auch im
Zivilrecht beachten, zu einer unangemessenen Uberschneidung beider
Rechtsgebiete.!83

Um in einem weiteren Schritt zu einer richtigen und gleichzeitig auch
billigen eigenen Losung zu kommen, fithrt Rother als wesentliches Un-
terscheidungsmerkmal die ,Herrschaftssphire® ein, in der sich die Reser-
veursache abspielt. Anhand dieses Kriteriums sollte die Frage nach der
Berticksichtigung oder Nichtberiicksichtigung von hypothetischen Kausal-
verldufen fir verschiedene Konstellationen entschieden werden. Die mog-
lichen Herrschaftssphiren seien erstens der Einflussbereich des Schadigers,
zweitens der Einflussbereich eines Dritten und drittens der Einflussbereich
des Geschidigten selbst.!®4 Daran anschlieSend definiert er zwei Gruppen,
in die die Schadensereignisse eingeteilt werden konnen:

»1. In solche, die von verantwortlichen Dritten dem Geschadigten
verursacht worden wiren, oder fir die Dritte ohne Rucksicht auf ihre
Schadensmitwirkung erstattungspflichtig waren, und

2. in solche, die der Geschadigte hitte hinnehmen missen, weil er sie
entweder selbst herbeigefiihrt hitte oder weil er ihnen schicksalsmafig
oder sozial unterworfen gewesen wire.“18

Zur ersten Gruppe gehorten solche Fille, in denen der tatsichliche Erst-
schadiger gleichzeitig auch der hypothetische Zweitschadiger ware und
solche, in denen ein verantwortlicher Dritter das hypothetische Zweiter-
eignis verursacht hitte. In dieser ersten Fallgruppe seien Reserveursachen
nicht berticksichtigungsfihig. Denn diese Geschehen fielen nicht in den
Herrschaftsbereich des Geschadigten, so dass es keine Rechtfertigung fir
seine Benachteiligung gebe. Die zweite Gruppe setze sich zusammen aus
solchen Fallen, in denen der Geschédigte selbst das hypothetische Zweiter-
eignis herbeigefiihrt hitte, solchen mit Schicksalsgeschehen ohne Ersatzan-
spriche gegen Dritte, aus den Fallen der Anlageschiden, Fallen des nur
formell rechtswidrigen Behordenhandelns, '8¢ solchen mit allgemeinen po-

183 Rother, Haftungsbeschrinkung im Schadensrecht, 1965, S. 207 ff.

184 Rother, Haftungsbeschrinkung im Schadensrecht, 1965, S. 209 ff.

185 Rother, Haftungsbeschrinkung im Schadensrecht, 1965, S. 210.

186 Ein Beispiel hierfir wire der Brandgassenfall, BGH, Urteil vom 19.04.1956-111
ZR 26/55 (BGHZ 20, 275).
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litischen Entscheidungen und schlieflich auch solchen aus Arbeitskampf-
fillen. In ihnen kdnne sich der Schidiger entlastend auf hypothetische
Kausalverldufe berufen, da das Risiko des Eintritts des hypothetischen Ge-
schehens jeweils der Herrschaftssphire des Geschadigten selbst zuzurech-
nen sei.!¥”

Eine weitere hier darzustellende Autorin, die eine eigene neue Losung
fir die Behandlung von hypothetischen Kausalverlaufen im zivilen Scha-
densrecht prasentiert hat, ist Wendehorst. Sie hat eine statistische Methode
entwickelt, die das Problem der Reserveursachen auf der Grundlage von
mathematischen und wertenden Gesichtspunkten 18sen soll. Dabei geht
sie bei der Definition des Schadens nicht von der gingigen Differenzhypo-
these aus, sondern legt ihren Uberlegungen den realen Schadensbegriff
zugrunde.!88 Dieser beschreibt Schaden als ,,der an den Giitern des Geschi-
digten entstandene reale Verlust, die Wunde des Verletzten, das Loch im
Schaufenster. Sein Umfang ergibt sich aus dem Vergleich des jetzigen Zu-
stands des geschidigten Gutes mit seinem Zustand vor der Schadigung.“1%?
Sie vertritt, dass ein solcher realer und dem Schadiger zurechenbarer
Schaden nur durch die wirkliche Ursachenkette entstehen konne; eine
hypothetische Reserveursache kénne darauf keinen Einfluss haben. Das
sei nur bei mittelbaren Schiden gegebenenfalls anders zu beurteilen. Ein
Schadensersatzanspruch des Geschadigten gegen den Erstschidiger bestehe
also in der Regel auch, wenn ein hypothetischer Kausalverlauf den entstan-
denen Schaden ebenfalls herbeigefiihrt hatte. Davon ausgehend mochte
Wendehorst die konkrete Priifung der Beachtlichkeit von Reserveursachen
in einem Dreischritt vornehmen: Zuerst misse ermittelt werden, ob dem
Geschidigten, dessen Schaden grundsitzlich nicht wegen eines hypothe-
tischen Kausalverlaufs entfallen konne, dennoch ein ,Restvorteil“ verblie-
ben sei. Das sei immer dann der Fall, wenn ,,dessen Gesamtvermogen nach
gedachter Leistung ungekiirzten Schadensersatzes hoher ist als bei Hin-
wegdenken des haftungsbegriindenden Ereignisses.“1”° Dieser miisse dann
in den nichsten beiden Schritten gegebenenfalls korrigiert werden. Da-
far misse im zweiten Schritt eine Vorteil-Nachteil Analyse durchgefihrt
werden. In dieser werde Gberpriift, ob dem Restvorteil des Geschadigten
ein Restnachteil des Schadigers gegentiberstehe. Als letztes mussten die

187 Rother, Haftungsbeschrinkung im Schadensrecht, 1965, S. 211 ff.

188 Wendehorst, Anspruch und Ausgleich, 1999, S. 104 ff.

189 Caemmerer, Das Problem der tberholenden Kausalitit im Schadensrecht, in:
Caemmerer, 1968, S. 411 ff. (416).

190 Wendehorst, Anspruch und Ausgleich, 1999, S. 104 ff.
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gefunden Ergebnisse einer wertenden Einzelfallpriffung standhalten, um
zu entscheiden, ob Restvorteil und -nachteil gegeneinander auszugleichen
seien. Dabei spiele beispielsweise der Unwertgehalt der Handlung des
Erstschadigers eine Rolle.’”! Im Rahmen dieser Dreischrittpriifung sei zu
beriicksichtigen, dass keineswegs in jeder Fallkonstellation, die unter den
Oberbegrift ., hypothetische Kausalitit” fiele, auf erster Ebene immer auch
ein Restvorteil gegeben sei. Das zeigten die folgenden Beispiele: , Figt An-
ton am Montag dem Wagen der Berta einen Totalschaden zu und wire der
Wagen andernfalls am Mittwoch infolge hoherer Gewalt ohnehin zerstort
worden, dann steht sich Berta um den von Anton gezahlten Schadenser-
satzanspruch besser, als sie stiinde, wenn Anton nicht dazwischengetreten
wire. Anders ist die Lage zu beurteilen, wenn fiir den Brand Dora verant-
wortlich war und der Berta ersatzpflichtig gewesen wire, weil Berta dann
auch ohne Dazwischentreten des Anton am Ende die Ersatzleistung gehabt
hatte.“12 Da also in der zweiten Fallkonstellation, bei der es sich um eine
mit hypothetischer Drittbeteiligung handelt, die geschadigte Berta keinen
Restvorteil erlangen wiirde, miisste dieser auch nicht ausgeglichen werden.
Es bleibe dann bei der Grundregel, dass die von Dora gesetzte Reserveursa-
che bei der Ermittlung des Ersatzanspruchs von Berta gegen Anton keine
Rolle spielen wiirde. Anton misste vollen Ersatz fiir das Auto leisten. Im
ersten Fall stellt sich die Lage etwas anders dar. Dort verbleibt Berta nach
Erhalt der Ersatzforderung von Anton ein Restvorteil. Besondere Wertun-
gen, die einen Ausgleich erforderlich machen wiirden, seien jedoch nicht
ersichtlich, sodass die Reserveursache unbeachtlich bleiben miisste und
Anton wiederum den vollen Ersatz zu leisten hatte.!%3

Neben diesen drei Vertretern sehr spezieller Einzellosungen gibt es
Stimmen in der Literatur, die sowohl die in diesem Abschnitt vorgestellten
als auch alle anderen generalisierenden Losungsvorschlage fiir die Behand-
lung von Reserveursachen ablehnen. Thnen zufolge sei Gerechtigkeit nur
durch Einzelfallbetrachtungen herbeifithrbar, sodass sie auf verschiedene
Weisen vertreten, dass jede schadensrechtliche Konstellation, in der eine

Reserveursache auftritt, einer individuellen Losung zugefithrt werden miis-
194
se.

191 Wendehorst, Anspruch und Ausgleich, 1999, S. 104 ff. und S. 573 ff.

192 Wendehorst, Anspruch und Ausgleich, 1999, S. 104 f.

193 Wendehorst, Anspruch und Ausgleich, 1999, S. 104 ff.

194 So z. B. Enneccerus/Lehmann, Lehrbuch des birgerlichen Rechts, 1958, S.71f;
Zeuner, AcP 1959, 441 (454).
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2.2.7. Differenzierung nach Objektschiden und Folgeschiden

Die Gberwiegende Meinung in der Literatur folgt fir die Entscheidung, ob
Reserveursachen bei der Schadensermittlung zu berticksichtigen sind, oder
nicht, keiner der bisher vorgestellten Losungen. Stattdessen wird danach
differenziert, ob es sich bei der eingetretenen Schidigung um eine mittel-
bare oder um eine unmittelbare handelt. Diese Theorie geht zuriick auf
Neuner, Larenz und Coing. Neuner differenziert dabei nach der Funktion
der Anspriiche, Larenz‘ Unterteilung ist objektbezogen.!®’

Neuner beginnt seine Analyse im Aufsatz ,Interesse und Vermogens-
schaden® mit einer Diskussion des Schadensbegriffs. Ein Schaden ist fiir
ihn jede Vermoégenseinbufe. Ein Vermégensschaden sei jedoch immer nur
die Differenz zwischen dem hypothetischen Vermogen und dem tatsichli-
chen Vermdgen. Die Berechnung dieser Differenz sei aber nicht immer
moglich und fihre nicht immer zu eindeutigen Ergebnissen.’”® Daher
misse man einen Mindestschaden definieren. Dafiir konne der objektive
Wert eines Schadensobjekts herangezogen werden, solange zwischen den
Parteien nicht bestimmt sei, dass nur das, méglicherweise auch niedrigere,
Interesse ersetzt werden solle. Sei der Schaden hoher als der objektive
Wert, sei der tatsichliche Schaden zu ersetzen. Dieser sei dann nach der
Differenzhypothese zu bestimmen. Probleme, die bei dieser Art der Scha-
densberechnung entstiinden, seien vernachlassigbar.!’

Ausgehend von dieser grundsitzlichen Schadensbetrachtung zieht Neu-
ner seine Schlisse fir die Beachtlichkeit von Reserveursachen. Da der
Schaden durch die Einfihrung des Mindestschadens nie geringer sein
konne als der objektive Wert des verletzten Gutes, seien hypothetische
Kausalverlaufe bei der Berechnung des Schadens auch nicht zu berticksich-
tigen. Nur bei der Kompensation der tber den objektiven Wert hinausge-
henden mittelbaren Schiden seien Reserveursachen beachtlich. Denn letz-
tere wiirden nach der Differenzhypothese berechnet, die die Beachtlich-
keit von hypothetischen Geschehensverliufen verlange.'® Diese Losung
fithre zwar zu einem gespaltenen Schadensbegriff, was vom Gesetzgeber
bei der Abfassung des BGB eigentlich nicht gewollt gewesen sei.!” Die

195 Vgl. Gebauer, Hypothetische Kausalitit und Haftungsgrund, 2007, S. 135 ff.

196 Neuner, AcP 1931, 277 (277 ff).

197 Neuner, AcP 1931, 277 (294 ff).

198 Neuner, AcP 1931, 277 (311f).

199 Vgl. Mugdan, Die gesamten Materialien zum Birgerlichen Gesetzbuch fiir das
Deutsche Reich, 2005, S. 412.
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mit einem einheitlichen Schadensbegriff einhergehenden Unbilligkeiten
zeigten jedoch, dass die vom Gesetzgeber gewollte vollstindige Vereinheit-
lichung des Schadensbegriffs zu weit gegangen und unpraktikabel sei.?%
Letztendlich lasse sich auch im Widerspruch zum ausdriicklich geduflerten
Gesetzgeberwillen in einigen Normen ablesen, dass der objektive Wert
einer Sache tatsichlich den Mindestschaden darstelle. Das sei zum Beispiel
aus der Regelung des §430 HGB a. F.2°! erkennbar, in der die Hohe
des Ersatzanspruchs auf den gemeinen Wert begrenzt wurde. Aufferdem
schreibe der Wortlaut des BGB nirgendwo einen einheitlichen Schadens-
begriff vor. Schlieflich kénnten die Schadensnormen auch jeweils auf
unterschiedliche Schadensbegriffe angewendet werden. Zwar sei auch die
Bestimmung des objektiven Wertes nicht immer einfach, zum Beispiel,
wenn es fir etwas keinen Marktpreis gebe. Sie sei aber immer noch klarer
als die Ermittlung eines subjektiven Wertes, bei dem neben den objektiven
Faktoren noch weitere, unsicherere Faktoren zu berticksichtigen seien.
Daher sei seine Losung zur Beachtlichkeit von Reserveursachen passend.2%?

Auch Larenz vertritt die Auffassung, dass die Frage nach der Beacht-
lichkeit von hypothetischen Kausalverliufen im Schadensrecht von der
Art des eingetretenen Schadens abhingig gemacht werden miusse. Dabei
bezieht er sich in seiner Losung explizit auf die Uberlegungen von Neuner.
Reserveursachen sind jenem zufolge nur bei mittelbaren Folgeschiden,
aber nie bei unmittelbaren Objektschiaden bertcksichtigungsfahig. Die
Unbeachtlichkeit von hypothetischen Kausalverldufen fiir unmittelbare

200 Neuner, AcP 1931, 277 (290f).

201 Die Norm wurde neu gefasst durch Gesetz v. 25.06.1998. Vorher lautete sie:
§ 430 HGB
(1) Muf8 auf Grund des Frachtvertrags von dem Frachtfihrer fir ginzlichen
oder theilweisen Verlust des Gutes Ersatz geleistet werden, so ist der gemeine
Handelswerth und in dessen Ermangelung der gemeine Werth zu ersetzen,
welchen Gut derselben Art und Beschaffenheit am Orte der Ablieferung in
dem Zeitpunkte hatte, in welchem die Ablieferung zu bewirken war; hiervon
kommt in Abzug, was in Folge des Verlustes an Z6llen und sonstigen Kosten
sowie an Fracht erspart ist.
(2) Im Falle der Beschidigung ist der Unterschied zwischen dem Verkaufs-
werthe des Gutes im beschadigten Zustand und dem gemeinen Handelswerth
oder dem gemeinen Werthe zu ersetzen, welchen das Gut ohne die Beschadi-
gung am Orte und zur Zeit der Ablieferung gehabt haben wiirde; hiervon
kommt in Abzug, was in Folge der Beschidigung an Zoéllen und sonstigen
Kosten erspart ist.
(3) Ist der Schaden durch Vorsatz oder grobe Fahrlassigkeit des Frachtfithrers
herbeigefiihrt, so kann Ersatz des vollen Schadens gefordert werden.

202 Neuner, AcP 1931, 277 (301 ff).
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Schaden begriindet Larenz damit, dass sie mit der Schadigung endgltig
und abschliefend entstanden seien. Denn diese Schiden wiirden durch
eine Gegenuberstellung der Vermogenslage direkt vor und direkt nach
dem konkreten schidigenden Handeln bestimmt. Der Ersatzanspruch er-
setze dann sofort in diesem Zeitpunkt den Wert des Schadigungsobjekts
im Vermdgen des Geschadigten. Sowohl der Schaden als auch der Ersatz-
anspruch konnten daher spater nicht mehr durch ein hypothetisches Ereig-
nis entfallen oder verindert werden. Sonst wiirde der Geschidigte mit
einem zweiten Schadensereignis belastet, das gar nicht eingetreten sei.
Wiirde man Reserveursachen, die nach dem tatsichlichen Schidigungszeit-
punkt auftriten, noch bertcksichtigen, wire auferdem die Ersatzpflicht
des Schadigers davon abhingig, ob vor der Erfullung des Ersatzanspruchs
zufilligerweise noch ein Ereignis eingetreten ware, das das Objekt eben-
falls geschidigt und den Anspruch damit verdndert hatte. Diese zufillige
Differenzierung nach dem Zeitpunkt der Erfiillung ist nach Larenz nicht
zu rechtfertigen. Die Nichtberiicksichtigung von Reserveursachen bei un-
mittelbaren Objektschiden, wie beispielsweise bei Heilbehandlungskosten
und Schmerzensgeld nach einer Kdrperverletzung, sei daher begrindbar
und erforderlich. Diese Regel umfasse allerdings nicht die Fallgruppe
der Anlageschiden. Da Schadensanlagen namlich bereits im Moment der
Schidigung vorhanden seien und den Wert des Objekts schon in diesem
Zeitpunkt minderten, flossen sie in die Bestimmung des konkreten Scha-
dens mit ein. Fur Larenz handelt es sich hierbei allerdings nicht um die
Berticksichtigung von Reserveursachen im eigentlichen Sinn, sondern um
die genaue Bestimmung des aktuellen Wertes einer Sache, der eben durch
die belastende Anlage schon geringer sei, als der Wert eines entsprechen-
den schadensfreien Objekts.203

Dass sich hypothetische Kausalverliufe bei mittelbaren Folgeschiden,
im Gegensatz zur Beurteilung von unmittelbaren Objektschiden, auswir-
ken kdnnten, folgert Larenz daraus, dass Folgeschiaden nicht direkt mit der
Schidigung selber entstiinden, sondern erst im Laufe der Zeit, teilweise
sogar an anderen Gegenstinden, auftriten. Deshalb sei zur Schadensbe-
rechnung auch nicht der Augenblick der Schidigung ausschlaggebend,
sondern erst der spatere Zeitpunkt, in dem sich die jeweilige Schadensposi-
tion verwirkliche. Dadurch konnten sich aber auch nachtrigliche Umstan-
de, die den Ersatzanspruch noch einmal dndern wirden, niederschlagen.
Reserveursachen seien daher fiir diese Schadensarten zu bertcksichtigen,
und zwar sogar dann, wenn sie sich erst im Zeitraum nach einem rechts-

203 Larenz, NJW 1950, 487 (491).

65



https://doi.org/10.5771/9783748933403-23
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

2. Hypotbhetische Kausalitit im deutschen Zivilrecht

kriftigen Urteil verwirklicht hatten. So sei beispielsweise bei der Bestim-
mung des entgangenen Gewinns oder eines Nutzungsausfallschadens ein
hypothetischer Kausalverlauf, der diese Schiden ebenfalls herbeigefiihrt
hatte, beachtlich.204

Dieser vorgeschlagene Losungsweg, der die Berticksichtigung von Reser-
veursachen von der Art des eingetretenen Schadens abhingig mache, sei,
so Larenz, zwar im Gesetz so nicht festgeschrieben, aber dennoch mit
diesem vereinbar. Die gingige juristische Auffassung vom Schadensbegriff
im Sinne der Differenzhypothese widerspreche nimlich dem natirlichen
Empfinden von Schaden als realem Ereignis, der in einem bestimmten
Augenblick entstehe. Daher befiirwortet Larenz, wie andere Autoren, den
realen Schadensbegriff und macht ihn zur Grundlage seiner Theorie. Die-
ser reale Schaden konne von zeitlich nachfolgenden Schiadigungen klar ge-
trennt werden, so dass sich erstens eine Schadensgliederung und zweitens
eine unterschiedliche Behandlung dieser verschiedenen Positionen quasi
aufdringe. Letztendlich lege sogar das Gesetz den realen Schadensbegriff
zugrunde, wenn es Naturalherstellung als Wiedergutmachung fir verur-
sachte Schiden fordere. Daher sei sowohl der gegliederte Schadensbegriff
als auch die darauf aufbauende Theorie zum Umgang mit Reserveursachen
vertretbar.205

Coing will sogar historisch herleiten, dass der geteilte Schadensbegriff
im deutschen Zivilrecht angelegt ist. Er argumentiert, dass schon im
gemeinen Recht die Gliederung des Schadensbegriffs in mittelbare und
unmittelbare Schiden durchgefiihrt worden sei. Auch das RG habe sich,
wenn auch nicht in seiner Argumentation, so doch im Ergebnis, an dieser
alten Aufteilung orientiert. Selbst die Verfasser des BGB, die zwar eine
von der gemeinrechtlichen Regelung abweichende Formulierung gewihlt
hitten, hatten sich inhaltlich nicht von dieser distanzieren wollen. Es
gebe also keine hinreichende Begriindung dafiir, den gegliederten Scha-
densbegriff aufzugeben. Fir Schadenskonstellationen mit Reserveursachen
hiefle das, wie es auch Larenz schon formuliert habe, dass hypothetische
Kausalverldufe sich nur bei der Ermittlung von mittelbaren Folgeschiden
auswirken konnten, nicht aber auf unmittelbare Objektschiden.2%¢

Honsell vertritt eine etwas abgewandelte Form dieser von Larenz und
Coing begrindeten Theorie. Seiner Meinung nach diirfen Reserveursa-
chen nur bei entgangenem Gewinn in die Schadensbestimmung miteinbe-

204 Larenz, NJW 1950, 487 (491f).
205 Larenz, NJW 1950, 487 (492).
206 Corng, Siddeutsche Juristen-Zeitung 1950, 865.
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zogen werden. Das ergebe sich schon aus §252 BGB. Bei unmittelbaren
Schiden durften sie nicht berticksichtigt werden. Auf Grundlage des rea-
len Schadensbegriffs definiert er das Verstindnis dieser Schadensart aber
weiter als Larenz. Hypothetische Kausalverlaufe spielen daher fiir Honsell
sowohl bei den direkten Schiaden am Schidigungsobjekt, als auch an sol-
chen Objekten, die sofort und direkt mit dem eigentlichen Schidigungs-
objekt mitgeschadigt wurden (,positiver Folgeschaden“?%7), keine Rolle.
Auch Honsell erkennt, dass diese Gliederung des Schadens in unterschied-
liche Positionen im Gesetz eigentlich nicht angelegt ist. Seiner Meinung
nach ist sie fir ein befriedigendes Ergebnis jedoch erforderlich; die Dif-
ferenzhypothese werfe zu viele Probleme auf und sei daher mindestens
einzuschrinken, eigentlich sogar aufzugeben.?0®

Dieser Theorie, die Berticksichtigung von Reserveursachen von der Art
des eingetretenen Schadens abhingig zu machen, schliefen sich viele wei-
tere Autoren an.2? Rother hebt lobend hervor, dass es sich hierbei um
eine einfach anwendbare und daher praktische Theorie handle. Die diffe-
renzierte Beurteilung der beiden Schadensposten sei aufSerdem gerechtfer-
tigt. Denn die Differenzhypothese verlange ihrer Formulierung zufolge die
Berticksichtigung von hypothetischen Kausalursachen vor allem fiir Folge-
schiden. Fir unmittelbare Objektschiden sei das nicht der Fall.?!° Lange
und Hueck wiirdigen, dass Larenz® Losung ein vollstindiges System biete,
in das sich jeder Schadensersatzanspruch einordnen lasse.?!! Erginzend
ist Lange der Meinung, dass die BGB-Gesetzgeber den gemeinrechtlichen
Schadensbegriff ibernehmen wollten, der durchaus von einer Schadenstei-
lung ausgegangen sei. Auf dieser Grundlage sei die angebotene Theorie al-
so durchaus mit dem BGB konform. Gegen die Schadensteilung liefSe sich
auch nicht anfihren, dass im sonstigen Schadensrecht die vorgeschlagene
Unterteilung keine Rolle spiele, denn das zeige nur, dass die Rechtsrealitit
sich ohne eine Schadensteilung entwickelt habe.?!?

Wendehorst wendet ein, dass die Losung, die die Beachtlichkeit von
hypothetischen Kausalverldufen von der Art des eingetretenen Schadens
abhingig machen will, auf Grundlage eines nach der Differenzhypothese
errechneten Schadens nicht tberzeugen konne; insbesondere, weil §249

207 Honsell, JuS 1973, 69 (73).

208 Honsell, JuS 1973, 69 (72 ff).

209 Armbriister, JuS 2007, 605 (605f); Brox/Walker, Allgemeines Schuldrecht, 2022,
§ 30 Rn. 21f; Wezler, Schuldrecht Allgemeiner Teil, 2022, § 46 Rn. 12.

210 Rother, Haftungsbeschrinkung im Schadensrecht, 1965, S. 202.

211 Hueck, JR 1953, 404 (405); Hermann Lange, AcP 1952/53, 153 (160).

212 Hermann Lange, AcP 1952/53, 153 (160 ff).
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BGB keineswegs so gelesen werden mdsse, dass die Norm die Beachtlich-
keit von hypothetischen Kausalverldufen vorschreibe. Lege man der Theo-
rie jedoch den realen Schadensbegriff zugrunde, konne sie doch noch
tberzeugen. Im Zeitpunkt der Schadigung entstehe namlich vielleicht
kein rechnerischer, mit der Differenzhypothese erfassbarer, aber doch ein
realer Schaden. Dieser konkrete Schaden hitte auf andere Weise nicht
verursacht werden konnen. Daher konne man vertreten, Reserveursachen
dirften bei unmittelbaren Schaden nicht bertcksichtigt werden. Da aber
Folgeschiden erst spiter entstiinden, kénnten hypothetische Geschehens-
verldufe, die sich auf diese ausgewirkt hatten, berticksichtigt werden. Auf
Grundlage des realen Schadensbegriffs stelle Larenz® Theorie also eine
konsequente Losung zum Umgang mit Reserveursachen dar.!3

Vielfach wird jedoch auch grundlegende Kritik an diesem Losungsan-
satz getibt und vertreten, die Differenzierung zwischen mittelbaren und
unmittelbaren Schiden sei fiir den Umgang mit hypothetischen Kausalver-
laufen kein tberzeugendes Differenzierungskriterium.?'# Der Hauptein-
wand lautet, trotz den Versuchen von Larenz, diesen zu entkraften, dass
die Ausgangsthese, der Schadensbegriff konne in unmittelbare und mittel-
bare Schiden unterteilt werden, mit dem Gesetz nicht vereinbart werden
konne. Denn §249 BGB verlange die Gleichbehandlung aller Schadens-
positionen.?’’ Ein Schadensersatzanspruch sei auch nicht immer schon
direkt im Zeitpunkt der Schadigung vollumfinglich und unverinderlich
begrindet. Zwar entstinden Anspriche in der Regel tatsachlich, sobald
alle ihre Tatbestandsvoraussetzungen erfiillt seien und wiirden erst wieder
erloschen, wenn die Voraussetzungen von Gegennormen vorldgen. Das
miisse aber nicht zwingend so sein; das Fortbestehen eines Anspruchs kon-
ne auch davon abhingig gemacht werden, ob alle Tatbestandsmerkmale
in der Gegenwart noch vorlagen. So sei es beispielsweise auch bei § 985
BGB.216

213 Wendeborst, Anspruch und Ausgleich, 1999, S. 79f.

214 Z. B. von Enneccerus/Lehmann, Lehrbuch des birgerlichen Rechts, 1958, S. 71f;
Hofmann, VersR 1960, 1063 (1071f); Hueck, JR 1953, 404 (405); Michaelis, Beitra-
ge zur Gliederung und Weiterbildung des Schadensrechts, 1943, S. 243.

215 Bechthold, Die Behandlung der sogenannten iberholenden Kausalitit, 1963,
S.19f; Hueck, JR 1953, 404 (405); Hermann Lange/Schiemann, Handbuch des
Schuldrechts 1, 2003, 4 VII; Lembdfer, JuS 1966, 337 (340); Niederlinder, JZ
1959, 617 (619); Schmidt, AcP 1953, 112 (120 ff); Zieser, Der Schadensersatzan-
spruch bei tberholender Kausalitit nach deutschem Zivilrecht, 1955, S. 65f.

216 Lembdfer, JuS 1966, 337 (340).
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Auflerdem sei die Vorstellung, jede auftretende Schadensposition zwei-
felsfrei als mittelbaren oder unmittelbaren Schaden einordnen zu konnen,
irrefihrend. Eine solche klare Zuteilung sei im Gegenteil hidufig nicht
moglich.217 So kénnten sich beispielsweise ein eingetretener unmittelba-
rer Schaden an einer Sache oder eine Krankheit bei einem Menschen
weiterfressen. Die urspriingliche Verletzung und die dann folgende kdnn-
ten dann nur gemeinsam behandelt, bzw. repariert, werden. Eine Auftei-
lung in verschiedene Schadenskategorien sei in solchen Fillen mindestens
kunstlich, gegebenenfalls sogar unmoglich.2!8 Es sei weiter fraglich, war-
um nur der Schadensersatz fiir den unmittelbaren Schaden direkt an die
Stelle des geschadigten Objekts treten solle, und warum das bei mittelba-
ren Schiden nicht der Fall sei.?!” Auch Larenz‘ Argument, dass der Gescha-
digte, wiirde man Reserveursachen beriicksichtigen, zweimal geschidigt
wire, ndmlich einmal im Zeitpunke der Erstschidigung und ein zweites
Mal in dem Zeitpunkt, in dem die Reserveursache berticksichtigt werde,
ist in den Augen der Kritiker falsch. Denn der erste Schaden wiirde bereits
durch den Ersatzanspruch vollstindig kompensiert, er bestehe nicht mehr
in dem Zeitpunke, in dem sich die Reserveursache auswirke.?2 Schliefs-
lich sprichen auch der in §565 HGB a. F. geregelte Spezialfall und die
§§ 287, 848 BGB gegen die differenzierende Losung. Denn dort werde die
Berticksichtigung von Reserveursachen nicht von der Schadensart abhin-
gig gemacht. Man dirfe dieses Vorgehen deshalb auch im ,,Grundfall®
der hypothetischen Kausalverldufe, der nicht einmal gesetzlich geregelt sei,
nicht vertreten.??! Des Weiteren werde durch Larenz® Losung das bereits
stark kritisierte Alles-oder-Nichts-Prinzip noch verstarkt.?22

SchliefSlich wiirde auch die Billigkeit das vorgeschlagene Ergebnis nicht
rechtfertigen.??> Ein Schidiger, der in Notwehr vorsitzlich eine Sache
wegnehme, die sowieso zerstdrt worden wire, miisste nach der differenzie-

217 Bechthold, Die Behandlung der sogenannten tberholenden Kausalitit, 1963,
S. 19f; Hueck, JR 1953, 404 (405); Knobbe-Keuk, Vermogensschaden und Interes-
se, 1972, S. 91; Hermann Lange/Schiemann, Handbuch des Schuldrechts 1, 2003,
4 VIL

218 Enneccerus/Lebmann, Lehrbuch des birgerlichen Rechts, 1958, S. 71f; Hofmann,
VersR 1960, 1063 (1071f); Schmidt, AcP 1953, 112 (120 ff).

219 Bechthold, Die Behandlung der sogenannten tberholenden Kausalitit, 1963,
S. 19f.

220 Schmidt, AcP 1953, 112 (120 ff).

221 Caemmerer, Das Problem der tberholenden Kausalitit im Schadensrecht, in:
Caemmerer, 1968, S. 411 ff. (441); Schnidt, AcP 1953, 112 (120 ff).

222 Hermann Lange, AcP 1952/53, 153 (165).

223 Schmidt, AcP 1953, 112 (120 ff).
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renden Theorie von Larenz Ersatz leisten. Ein Schliger, der sein Opfer
erwerbsunfahig prigle, wirde sich im Gegensatz dazu nicht ersatzpflichtig
machen, wenn feststinde, dass das Opfer auf dem Heimweg durch ein
Zugunglick ebenfalls erwerbsunfihig geworden wire.?4

Zuletzt wird auch Coings historische Rechtfertigung fir den differen-
zierenden Umgang mit Reserveursachen kritisiert. Die von diesem Autor
aufgestellte Behauptung, selbst Mommsen hatte die Berticksichtigung von
Reserveursachen im Rahmen des Sachwertes abgelehnt, sei falsch. Auch
die Aussagen, die Coing dem Reichsgericht zuschreibe, seien verfehlt.
Dariiber hinaus kdnne eine im Schadensrecht vermeintlich angelegte Buf3-
funktion die unterschiedliche Beurteilung nach Schadensarten ebenfalls
nicht rechtfertigen. Denn mit dem Buf§gedanken sei immer auch ein Ver-
schuldensgedanke verbunden. Coing miisste daher konsequenterweise fiir
eine Differenzierung nach dem Verschuldensgrad einstehen. Das wirde
dem Gesetz zwar widersprechen, aber auch nicht mehr, als die Aufteilung
nach mittelbaren und unmittelbaren Schaden.??> Coing hatte letztendlich
nicht versuchen sollen, die historischen Quellen im Sinne seiner Losungs-
vorstellung zu interpretieren, sondern besser einfach dargelegt, warum
die vorgenommene Unterteilung sinnvoll und notwendig sei.??¢ In der Ge-
samtschau berge der Ansatz von Larenz und Coing also zu viele unlosbare
Probleme.??”

So zeigt sich, dass selbst der in diesem Abschnitt vorgestellte Losungsan-
satz, der wohl (noch) als herrschende Meinung bezeichnet werden kann,
bedeutende Schwachstellen aufweist.

2.2.8. Weitgehend unstreitige Losung bei Anlageschiden und Fallen mit
hypothetischer Beteiligung Dritter

Bis zu dieser Stelle konnte vor allem gezeigt werden, wie uneinheitlich
und divers die Meinungen und Argumentationsansatze zu der Frage nach
der Beachtlichkeit von Reserveursachen sind. An zwei Stellen herrscht
innerhalb der Diskussion jedoch auch weitgehende Einigkeit. Diese sollen
hier gemeinsam dargestellt werden, sodass am Ende dieses Kapitels ein

224 Knappe, Das Problem der iberholenden Kausalitdt, 1954, S. 62f.

225 Schmuidt, AcP 1953, 112 (123 ff).

226 Bechthold, Die Behandlung der sogenannten iiberholenden Kausalitat, 1963,
S. 19f.

227 Hermann Lange, AcP 1952/53, 153 (165).
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klares Bild des aktuellen Meinungsstands tiber den Umgang mit hypotheti-
schen Kausalverldufen als Grundlage fiir die weitere Diskussion zur Verfu-
gung steht.

Zum einen geht es dabei um die Frage, ob Anlageschiden bei der Be-
stimmung des Schadens eine Rolle spielen dirfen, oder nicht. Diese Frage
wurde im Rahmen der Einzelmeinungen teilweise schon dargestellt, soll
aber hier noch einmal getrennt von den ibrigen Problemfeldern behan-
delt werden.

Eine Schadensanlage liegt, wie schon dargelegt, dann vor, wenn in
dem Zeitpunkt, in dem sich die reale Ursache auswirke, derselbe Schaden
in einer anderen Ursache bereits angelegt war (Schadenskeim).??8 Es ist
beinahe unstreitig, dass diese Art einer Reserveursache bei der Schadensbe-
stimmung berticksichtigt werden muss. Selbst das Reichsgericht, das die
Beachtlichkeit von hypothetischen Kausalverlaufen grundsitzlich ablehn-
te, berticksichtigte sie in diesen Fillen.??” Seiner Argumentation schlossen
sich grofle Teile des Schrifttums an.?3 Auch heute spricht sich der tber-
wiegende Teil der Wissenschaft und selbst die Autoren, die die Berticksich-
tigung von hypothetischen Kausalverliufen eigentlich ablehnen, hierfiir
aus.??! Sie argumentieren, Schadensanlagen mussten deshalb bertcksich-
tigt werden, weil das Schidigungsobjekt in dieser Fallkonstellation schon
im Schadigungszeitpunkt weniger wert sei, als wenn es nicht mit einem
Anlageschaden vorbelastet gewesen wire.?32 Wiirden Anlageschiaden nicht
berticksichtigt werden, ware das daher unbillig.?33

Teilweise wird bestritten, dass es sich bei Schadensanlagen wirklich
um eine Untergruppe der hypothetischen Kausalitit handelt. Das wurde

228 Staudinger/Schiemann, BGB, 2017, §249 Rn.97ff; Staudinger/Hopfner, BGB,
2021, § 249 Rn. 98f; Wendehorst, Anspruch und Ausgleich, 1999, S. 127 ff.

229 S. Kapitel 2.1.

230 So z. B. Niederlinder, AcP 1954, 41 (59 ff); Schmidt, AcP 1953, 112 (135); Zeuner,
AcP 1959, 441 (449f); ablehnend Knappe, Das Problem der tiberholenden Kau-
salitat, 1954, S. 77f.

231 Armbriister, JuS 2007, 605 (605); Brox/Walker, Allgemeines Schuldrecht, 2022,
§ 30 Rn. 22; Caemmerer, Das Problem der tiberholenden Kausalitit im Schadens-
recht, in: Caemmerer, 1968, S.411ff. (428); Erman/Ebert, Birgerliches Gesetz-
buch, 2020, Vor §§249-253 Rn. 74f; Medicus/Lorenz, Schuldrecht I, 2021, § 52
Rn. 17; Neumann-Duesberg, NJW 1952, 131 (131f); Staudinger/Schiemann, BGB,
2017, § 249 Rn. 100; Staudinger/Hopfner, BGB, 2021, § 249 Rn. 98 ft.

232 Niederlinder, AcP 1954, 41 (59ff); Staudinger/Schiemann, BGB 2017, §249
Rn. 97 ff; Schmidt, AcP 1953, 112 (135).

233 Bechthold, Die Behandlung der sogenannten iberholenden Kausalitit, 1963,
S. 12f.
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bereits in den vorherigen Abschnitten angedeutet. Argumentiert wird
namlich, es gehe bei Anlagefillen lediglich darum, den aktuellen Wert
eines Gegenstandes konsequent anhand der Differenzhypothese zu bestim-
men, mit hypothetischen Ursachenverlaufen habe das nichts zu tun.?3
Letztendlich fihrt diese Meinung aber nicht zu anderen Ergebnissen als
die herrschende, die die Anlageschiden den Reserveursachen zuordnet. Es
handelt sich also an dieser Stelle um eine rein dogmatische Diskussion
tiber die Bewertung des Problems, nicht aber um dessen Losung.

Die Existenz der Fallgruppe der Anlageschiaden wird nur sehr vereinzelt
abgestritten. So vertritt beispielsweise Knappe die Meinung, dass es eigent-
lich keine Anlageschaden gebe. Denn jede Kausalkette lasse sich historisch
unendlich weit nach hinten zuriickverfolgen; es gebe also keine Gesche-
hen, deren Kausalketten ,élter” seien als die von andern Ereignissen.?3
Dabei handelt es sich jedoch um eine Einzelansicht.

So lasst sich sagen, dass Anlageschiden in der zivilrechtlichen Literatur
bei der Schadensermittlung nach einhelliger Meinung Beriicksichtigung
finden missen.

Die zweite Frage, die nahezu einheitlich geldst wird, ist die, ob in
den Fallen, in denen ein Dritter fir das hypothetische Zweitereignis ver-
antwortlich gewesen wire, hypothetische Ursachenverldufe berticksichtigt
werden dirfen. Ganz tberwiegend wird hierzu vertreten, dass bei hypo-
thetischer Ersatzpflicht eines Dritten Reserveursachen nicht zu beachten
snd.?3¢ Denn der Dritte hafte sonst fiir einen Schaden, den er gar nicht
verursacht habe und auch nicht mehr verursachen konnte. Der Schaden sei
namlich schon vor seinem (hypothetischen) Eingreifen endgiltig entstan-
den.?”

Schiemann fihrt hierzu erginzend aus, dass dieser herrschende Lo-
sungsweg fur Drittbeteiligungsfille eigentlich keine prazise Umsetzung

234 GrofSerichter, Hypothetischer Geschehensverlauf und Schadensfeststellung, 2001,
S.27f; Heinemann, Uberholende Kausalitit und Schadensbegriff, 1961, S.89;
Hueck, JR 1953, 404 (406); Niederlinder, AcP 1954, 41 (59 ff); Wendehorst, An-
spruch und Ausgleich, 1999, S. 127 ft.

235 Knappe, Das Problem der iberholenden Kausalitit, 1954, S. 77f.

236 Armbriister, JuS 2007, 605 (605); Backhaus, VersR 1982, 210 (213); Erman/Ebert,
Burgerliches Gesetzbuch, 2020, Vor §§249-253 Rn. 76; GrofSerichter, Hypotheti-
scher Geschehensverlauf und Schadensfeststellung, 2001, S. 46; Medicus/Lorenz,
Schuldrecht I, 2021, § 52 Rn. 17; Jauernig/Teichmann, Burgerliches Gesetzbuch,
2021, Vor §§249-253 Rn. 52 ff.

237 Armbriister, JuS 2007, 605 (605); Brox/Walker, Allgemeines Schuldrecht, 2022,
§ 30 Rn. 21; Medicus/Lorenz, Schuldrecht I, 2021, § 52 Rn. 17; Muszelak, JA 2013,
241 (246f).
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der Differenzhypothese sei. Wiirde man diese Theorie genau einhalten
wollen, miisste man namlich genauer zwischen verschiedenen Situationen
differenzieren. So misste der Anspruch des Erstschadigers auf das begrenzt
sein, was der Zweitschadiger, wire er ersatzpflichtig geworden, hitte leis-
ten mussen und konnen. Diese Aufteilung ware jedoch zu kiinstlich und
sei in der Praxis kaum mit vertretbarem Aufwand durchzufithren. Daher
verdient auch seiner Meinung nach die einheitliche herrschende Meinung
zu den Fallen mit hypothetischer Drittbeteiligung den Vorzug.?*8

Lembhofer spricht sich entgegen dieser herrschenden Meinung fiir eine
Berticksichtigung von Reserveursachen selbst in Drittbeteiligungsfillen
aus. Dabei vertritt er einen Losungsweg, der dem von Schiemann disku-
tierten, aber abgelehnten, stark dhnelt. Denn fiir Lemhofer besteht der
durch den Erstschadiger verursachte Schaden darin, dass der Geschadigte
gegen den Drittschadiger keinen Ersatzanspruch hat. Die Handlung des
Drittschidigers konnte sich auf den Schadensverlauf nimlich nicht mehr
auswirken. Potentielle Haftungsbeschrinkungen, die den Dritten im Falle
einer Ersatzpflicht begiinstigt hitten, missten sich daher auch auf den Er-
satzanspruch gegen den Erstschadiger auswirken. Das ldge daran, dass nur
in Hohe dieses hypothetischen, reduzierten Wertes bei dem Geschidigten
tatsichlich ein Schaden verbleibe. Die potentiellen Anspruchskiirzungen
hatte der Geschadigte namlich auch hinnehmen missen, wenn der Dritte
fir den Schaden verantwortlich gewesen wire. So sei auch Mittellosigkeit
des Dritten bei der Ermittlung des Schadensersatzanspruchs gegen den tat-
sachlichen Schadiger zu berticksichtigen, wodurch dieser Anspruch sogar
vollstindig ausgeschlossen werden konne. Hiergegen liefen sich auch die
Wertungen der §§830 I S.1, 840 I BGB nicht anfiihren, denn das fiir
diese Normen entscheidende Merkmal der Mittdterschaft fehle in der Kon-
stellation der hypothetischen Kausalitit. Eine Analogie kime also nicht in
Frage.?¥

Teilweise wird jedoch auch genau diese Idee als Losung fiir den Um-
gang mit Drittbeteiligungsfillen vorgeschlagen; die Ersatzpflicht des Erst-
schadigers konne tber § 830 I S. 2 BGB analog eingeschrinkt werden. Das
vertritt im Anschluss an Heck?*® zum Beispiel auch Hermann Lange. Die
Analogie solle beispielsweise dann moglich sein, wenn die hypothetische

238 Staudinger/Schiemann, BGB, 2017, §249 Rn. 95f; so auch die Neubearbeitung
Staudinger/Hopfner, BGB, 2021, § 249 Rn. 97.

239 Lembdfer, JuS 1966, 337 (340f); Schmidt, AcP 1953, 112 (136).

240 Heck, Grundriss des Schuldrechts, 1958, S. 49.
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zweite Ursachenkette tatsichlich noch stattgefunden und das geschadigte
Objekt, wenn auch ohne schadigende Wirkung, getroffen habe.?*!

Einen alternativen Weg, wie der Ersatzanspruch gegen den tatsichlichen
Schidiger in Drittbeteiligungsfillen reduziert werden konnte, stellt Her-
mann Lange spiter zusammen mit Schiemann vor: Eine Minderung des
Ersatzanspruchs sei mit Hilfe von § 254 BGB moéglich. Um den Geschiadig-
ten jedoch nicht doppelt zu belasten, diirfe sich die Insolvenz des Zweit-
schadigers nicht mindernd auf den Anspruch gegen den Erstschadiger
auswirken. Eine Gesamtschuld tber eine Analogie zu §830 I S.2 BGB
sei, entgegen fritherer Auferungen, nicht moglich, da die Vorschrift nicht
dazu diene, dem Geschidigten einen weiteren Schuldner zu verschaffen,
sondern nur dazu, Kausalitatszweifel zu tberwinden.?4?

Bei diesen Stimmen, die bei der Bestimmung des Ersatzanspruchs des
Geschidigten gegen den Erstschadiger berticksichtigen wollen, dass ein
hypothetischer Drittschidiger den Schaden ebenfalls herbeigefithrt hatte,
handelt es sich um vereinzelte Mindermeinungen. Die uberwaltigende
Mehrheit in der Literatur vertritt die gegenteilige Ansicht, so dass in der
Tat sowohl fir den Themenkomplex ,Anlageschiden® als auch ,,hypothe-
tische Beteiligung eines Dritten“ klare herrschende Meinungen gegeben
sind.

2.3. Fazit

Die dargestellten Vorschlige, die das Problem der hypothetischen Kausali-
tit l6sen wollen, sind divers. Einigkeit herrscht heute lediglich dariber,
dass die Reserveursachenproblematik dem Themenkreis der Zurechnung
und nicht dem der Kausalitit zuzuordnen ist. Anhand von unterschiedli-
chen Wertungen und Bewertungen kommen die zitierten Autoren dann
fur die Bertcksichtigungsfahigkeit von hypothetischen Kausalverlaufen,
teilweise sogar auf Grundlage derselben Argumente, zu unterschiedlichen
Gesamt- oder Teillosungen. Dabei kann gegen jede Losung grundlegende
Kritik gedufSert werden.

Sowohl die Meinungen, die von einer grundsitzlichen Beachtlichkeit,
als auch die Losungen, die von einer grundsatzlichen Unbeachtlichkeit
von Reserveursachen ausgehen, wiirden, wie das hiufig bei schematischen
Alles-oder-Nichts-Losungen der Fall ist, in vielen Konstellationen zu Lo-

241 Hermann Lange, AcP 1952/53, 153 (162f).
242 Hermann Lange/Schiemann, Handbuch des Schuldrechts 1, 2003, 4 X.
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sungen fithren, die dem Gerechtigkeitsgefiihl und der Systematik des BGB
widersprechen wiirden. Der Vorschlag, Reserveursachen grundsitzlich un-
berticksichtigt zu lassen, ist dabei zusitzlich und insbesondere auch mit
dem Wortlaut von §249 BGB kaum vereinbar. Die differenzierteren Lo-
sungen scheinen hingegen vielfach im Widerspruch zum Gesetzgeberwil-
len oder zum Gesetzestext zu stehen, so dass es fraglich erscheint, wie
weit diese umsetzbar sind. Das wird insbesondere deutlich, wenn man
sich die starke Kritik vor Augen ruft, die dem Losungsvorschlag entgegen-
schlagt, der die Frage nach der Beachtlichkeit von Reserveursachen vom
Verschuldensgrad des Schadigers abhingig macht. Dieser ist offensicht-
lich weder mit dem System des BGB noch mit dem Gesetzgeberwillen
vereinbar. Ahnliches spricht gegen die Theorie, die hypothetische Kausal-
verldufe nur bei mittelbaren Folgeschiden, nicht aber bei unmittelbaren
Objektschiaden berticksichtigen will. Die Tatsache, dass sie inzwischen
viele Anhidnger gefunden hat, kann nicht ausgleichen, dass ihr Grundge-
danke, der geteilte Schadensbegriff, mit dem Gesetz kaum in Einklang zu
bringen ist. Auch die Vertreter, die Reserveursachen anhand der Regeln
der Vorteilsausgleichung beurteilen wollen, kdnnen mit ihrer Argumenta-
tion nicht Gberzeugen. So dhnlich sich diese beiden Rechtsinstitute in
der Tat sind, so konstruiert erscheint es, das Ausbleiben eines Schadens
als Vorteil einzuordnen. Ebenso unpassend wirken die drei vorgestellten
Einzelldsungen. Gegen das Kriterium der Adiquanz als entscheidendes
Merkmal fir den Umgang mit hypothetischen Kausalverldufen spricht,
dass es sich bei der Adiquanz, wie im nichsten Kapitel gezeigt wird,
um einen allgemeinen Bestandteil der Kausalprifung handelt. Die Frage,
ob eine Reserveursache bei der Ermittlung eines Schadens beriicksichtigt
werden muss, kann damit nicht beantwortet werden. Die Vorschlige von
Rother und Wendehorst sind wiederum zu kompliziert, um tatsichlich
praktikable Bewertungsmaf$stibe bieten zu konnen. So kann man sich
schwer vorstellen, Richter wiirden, entsprechend dem von Wendehorst
vorgeschlagenen Statistikprinzip, eine Rechnung tber Restvorteile und
Restnachteile aufstellen, um tber die Beachtlichkeit von Reserveursachen
in Einzelfallen zu entscheiden.

Letztendlich ist daher doch der Weg der grundsitzlichen Beachtlichkeit
von Reserveursachen derjenige, der von den klarsten Argumenten unter-
stitzt wird. Insbesondere der Wortlaut von §249 BGB deutet auf diese
Losung hin, was fiir sich genommen schon ein starkes Argument zuguns-
ten dieser Position darstellt. Auch Zweck und Systematik der Norm wiren
mit dieser Losung vereinbar. Denn § 249 BGB stellt die zentrale zivilrecht-
liche Schadensnorm dar, an der allgemeine schadensrechtliche Probleme
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zu losen sind. Sie fordert zwar generell, dass nach einem Schaden umfas-
sender Schadensersatz geleistet wird, aber eben nur insoweit, als der Ge-
schadigte durch das Eingreifen des Schadigers einen Schaden erlitten hat.
Die Tatsachen, dass der Geschadigte durch eigentumsrechtliche Anspriiche
ausreichend geschuitzt und der Schadiger durch das Strafrecht ausreichend
bestraft werden kann, zeigen wiederum, dass die Frage nach der Beacht-
lichkeit von Reserveursachen nicht allein anhand von §249 BGB gelost
werden muss, sondern dass das Problem in die gesamte Gesetzessystematik
eingebettet ist und Aspekte des Problems, die tiber § 249 BGB nicht in den
Griff zu bekommen sind, Gber andere Mechanismen aufgefangen werden
konnen. Uber §249 BGB muss also nur ein passender Schadensausgleich,
und keine Gesamtlosung fiir jedes einzelne Folgeproblem, das die Beriick-
sichtigung von Reserveursachen ggf. mit sich bringt, gefunden werden.

Dennoch gibt es, wie oben schon gezeigt, geniigend Argumente, die sich
gegen diese generelle Beachtlichkeitslésung ins Feld fithren lassen. Zu nen-
nen ist beispielhaft, dass es in der Tat seltsam und unbillig anmutet, wenn
ein Schadiger fiir einen Schaden, den er tatsichlich verursacht hat, keinen
Ersatz zu leisten hat. Gleichzeitig ist jedoch zu berticksichtigen, dass beina-
he alle Meinungen ein Billigkeitsargument zur Unterstitzung ihres jewei-
ligen Losungsvorschlages heranziehen. Je nach vertretener Theorie ist die
Berticksichtigung oder Nichtberticksichtigung aller oder nur bestimmter
Reserveursachen mit dem Gerechtigkeitsempfinden des jeweiligen Autors
nicht zu vereinbaren. Die Frage, ob eine Losung der Billigkeit entspricht,
ist also nicht dazu geeignet, die Qualitit der angebotenen Theorien zu
bewerten.?43

Daher erscheint es an dieser Stelle sinnvoll und erforderlich, einen ob-
jektiven und methodischen Bewertungsmafstab in die Diskussion zum
Umgang mit hypothetischen Kausalverldufen im Schadensrecht einzufiih-
ren. Da ein solcher im Recht selber nicht zu finden ist, muss bei der
Suche nach einem passenden Mafstab tGber die Grenzen des Fachs hinaus
gesechen werden. An einem solchen kann sich dann der hier favorisierte
Losungsansatz messen lassen und aus einem unvoreingenommenen Blick-
winkel heraus kdnnen verschiedene Theorien miteinander verglichen wer-
den. So konnte schlieflich auch die an dieser Stelle gedufSerte Priferenz
fir die Theorie, die die grundsitzliche Beachtung von Reserveursachen
fordert, mit weiteren Argumenten untermauert werden.

243 Vgl. Zieser, Der Schadensersatzanspruch bei tiberholender Kausalitit nach deut-
schem Zivilrecht, 1955, S. 49f.
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Zur Erreichung dieses Ziels sollen im weiteren Verlauf der Arbeit Theo-
rien und Methoden aus Philosophie und Geschichts- bzw. Politikwissen-
schaft herangezogen werden, die sich ebenfalls mit hypothetischen Kausal-
verliufen und deren Bewertung beschiftigen. Diese Ficher haben Richtli-
nien entwickelt, die bestimmen konnen, ob hypothetische Kausalverlaufe,
bzw. kontrafaktische Konditionale oder auch Counterfactuals?#4, ,,wahr,
bzw. ,plausibel® sind. Wenn diese Bewertungsschemata fiir typische Kon-
stellationen von Reserveursachen im Zivilrecht zu positiven Ergebnissen
kommen, kann das neben der rechtlichen Argumentation daftrsprechen,
dass Reserveursachen grundsitzlich beriicksichtigt werden sollten. Denn
die beiden Disziplinen beschiftigen sich, wie noch genauer auszufithren
sein wird, mit sehr ahnlichen Ereignis- und Kausalketten wie Juristen. Ihre
Losungsansatze konnen daher durchaus auch Indizwirkung fir rechtswis-
senschaftliche Sachverhalte haben und so zur Theoriebildung beitragen.

Um zeigen zu kénnen, dass diese aus juristischer Sicht gesehenen fach-
fremden Theorien auch fir die Rechtswissenschaft fruchtbar gemacht
werden konnen, soll vor deren Einfithrung gezeigt werden, dass es auch
gerechtfertigt ist, sie im juristischen Diskurs anzuwenden. Der entschei-
dende Grund dafir ist die These, dass in allen betrachteten Fachrichtun-
gen dasselbe grundlegende Kausalititsverstindnis herrscht und auferdem
vergleichbare Ereignisse untersucht werden. Die knappe Darstellung des
juristischen und der anschliefende Vergleich mit dem philosophischen
und geschichtswissenschaftlichen Kausalititsbegriff sind daher Inhalt des
nichsten Kapitels. Dort wird abschliefend ein intensiverer Blick auf das
Wesen der conditio-sine-qua-non-Theorie geworfen.

244 Die unterschiedlichen Ficher verwenden fiir gleiche Phinomene teilweise von-
einander abweichende Begriffe. Nahere Ausfihrungen dazu finden sich in den
jeweiligen Kapiteln.

77



https://doi.org/10.5771/9783748933403-23
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

	2.1. Die Rechtsprechung
	2.2. Die Literatur
	2.2.1. Die Frage nach der Kausalität
	2.2.2. Grundsätzliche Berücksichtigung von Reserveursachen
	2.2.3. Grundsätzliche Unbeachtlichkeit von Reserveursachen
	2.2.4. Berücksichtigung abhängig vom Verschulden des Ersttäters
	2.2.5. Lösung nach den Regeln der Vorteilsausgleichung
	2.2.6. Einzellösungen
	2.2.7. Differenzierung nach Objektschäden und Folgeschäden
	2.2.8. Weitgehend unstreitige Lösung bei Anlageschäden und Fällen mit hypothetischer Beteiligung Dritter

	2.3. Fazit

